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ÖFFENTLICHE 
BEKANNTMACHUNG

Bekanntmachung 
der Gemeindebehörde über das Recht auf Einsicht in das 
Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für die 
Wahl zum  20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 
 1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die Wahlbe-

zirke der Gemeinde Langenenslingen wird in der Zeit vom 6. 
September 2021 bis 10. September 2021 während der allge-
meinen Öffnungszeiten im Rathaus Langenenslingen, Einwoh-
nermeldeamt, Zimmer 14, Hauptstraße 71, 88515 Langenens-
lingen (barrierefrei) für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme 
bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter 
die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten von anderen im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat 
er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrich-
tigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses erge-
ben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich 
der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein 
Sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes 
eingetragen ist. Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten 
Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensicht-
gerät möglich. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis 
eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig 
hält, kann in der Zeit vom 6. September 2021 bis zum 10. Sep-
tember 2021, spätestens am 10. September 2021 bis 12:30 
Uhr, bei der Gemeindebehörde im Rathaus Langenenslingen, 
Einwohnermeldeamt, Zimmer 14, Hauptstraße 71, 88515 Lan-
genenslingen Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schrift-
lich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten bis spätestens zum 5. September 2021 eine 
Wahlbenachrichtigung. Wer keine Wahlbenachrichtigung 
erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Ein-
spruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht 
Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis 
eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein und 
Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahl-
benachrichtigung. 
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4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 292 
Biberach 

 •  durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum 
(Wahlbezirk) dieses Wahlkreises 

 • oder 
 • durch Briefwahl  
 teilnehmen. 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener  Wahlbe-

rechtigter, 
 a)  wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die An-

tragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 
18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 5. September 
2021) oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeich-
nis nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 10. 
September 2021) versäumt hat, 

 b)  wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf 
der Antragsfrist nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung 
oder der Einspruchsfrist nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahl-
ordnung entstanden ist, 

 c)  wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt 
worden und die Feststellung erst nach Abschluss des Wäh-
lerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde ge-
langt ist. 

   Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis einge-
tragenen Wahlberechtigten bis zum 24. September 2021, 
18.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich 
oder elektronisch beantragt werden. 

   Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsu-
chen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutba-
ren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch 
bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, gestellt werden. 

   Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der 
beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm 
bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein 
erteilt werden. 

   Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberech-
tigte können aus den unter 5.2 Buchstabe a bis c angegebe-
nen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines 
noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, stellen. 

   Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorla-
ge einer  schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu 
berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderung kann 
sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. 

6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 
 • einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 
 • einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
 •  einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief 

zurückzusenden ist, versehenen hellroten Wahlbriefum-
schlag und 

 • ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für 

einen anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur 
Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftli-
chen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte 
Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat 
sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterla-
gen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die be-
vollmächtigte Person auszuweisen. 

 Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen 
einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert 
ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet 
haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kund-
gabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und ge-
äußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine 
Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme er-
folgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung 
des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein 
Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist 
zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der 

Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat. 
 Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem 

Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die ange-
gebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens 
am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. 

 Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land ohne besondere Versendungsform ausschließlich von 
der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Er kann auch 
bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben 
werden. 

Langenenslingen, 27.07.2021
gez. Schneider 
Bürgermeister 

Gemeinde Langenenslingen 
Landkreis Biberach  

Öffentliche Bekanntmachung 
Inkrafttreten der Satzungen 

1. Bebauungsplan „Stucken II“ 
2. Örtliche Bauvorschriften zum Bebauungsplan „Stucken II“  
Gemeinde Langenenslingen, Gemarkung Langenenslingen 

Der Gemeinderat der Gemeinde Langenenslingen hat am 
26.07.2021 in öffentlicher Sitzung den Bebauungsplan „Stucken 
II“ Gemeinde Langenenslingen, Gemarkung Langenenslingen, 
gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch und die zusammen mit dem 
Bebauungsplan aufgestellten Örtlichen Bauvorschriften für den 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Stucken II“ Gemeinde 
Langenenslingen, Gemarkung Langenenslingen gemäß § 74 Abs. 
7 Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) als jeweils selbst-
ständige Satzung beschlossen.   
Ziel und Zweck der Planung 
Durch die Aufstellung des Bebauungsplans sollen weitere Wohn-
bauflächen planungsrechtlich gesichert werden. Es ist ein allge-
meines Wohngebiet vorgesehen. 
Die Erschließung des Baugebietes Stucken fand Anfang des Jah-
res 2019 statt. Seit März 2021 stehen keine Bauplätze mehr zur 
Verfügung. 20 Grundstücke sind bereits bebaut. Die restlichen 
12 Grundstücke innerhalb des Baugebietes Stucken sind bereits 
verkauft. Es gilt ein zweijähriger Bauzwang, so dass bis spätestens 
Ende 2022 alle Grundstücke bebaut sein müssen. Die Nachfrage 
nach Baugrundstücken ist nach wie vor so hoch, dass die Gemeinde 
jetzt bereits den nächsten Bauabschnitt planen möchte. 
Um die langfristige Siedlungstätigkeit von Langenenslingen zu 
sichern, hat die Gemeinde für den 2. Bauabschnitt, den Bebau-
ungsplan „Stucken II“ aufgestellt. Hierbei macht die Gemeinde Ge-
brauch von § 13 b BauGB, welcher einen Aufstellungsbeschluss bis 
spätestens 31.12.2019 erforderlich gemacht hat. Dieser wurde am 
09.12.2019 im Gemeinderat gefasst. Im Osten und Norden schließt 
das Baugebiet nahtlos an bestehende Bebauung an womit die 
Bedingung des Anschlusses zweifelsfrei gegeben ist. Fristgemäß 
muss das Bebauungsplanverfahren bis spätestens 31.12.2021 ab-
geschlossen sein. Damit wäre eine nahtlose Bebauung der Bauge-
biete „Stucken“ und „Stucken II“ gewährleistet. 
Das Baugebiet mit insgesamt ca. 32 Grundstücken kann in meh-
reren Abschnitten umgesetzt werden. Parallel zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes wird der Flächennutzungsplan in diesem Bereich 
fortgeschrieben. 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich auf Gemar-
kung Langenenslingen am südwestlichen Ortsrand. Östlich grenzt 
der Bebauungsplan an das Wohngebiet „Brechgrube“ an, nördlich 
an den Bebauungsplan „Stucken“, der überwiegend bereits mit 
Wohngebäuden bebaut ist und westlich an den Bebauungsplan 
„L 277 / Wilflinger Straße“ der ein Gewerbegebiet im Westen und 
ein Mischgebiet im Norden ausweist. Westlich der L 277 befindet 
sich das bestehende Gewerbegebiet „Esple“. 
Südlich des Plangebietes befinden sich die Waldflächen des Eich-
berg mit der Mariahilfkapelle. Die Fläche in dieser Abgrenzung 
beträgt ca. 3,40 ha 
Das Plangebiet wird wie in der nachfolgenden Planzeichnung 
dargestellt begrenzt:
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Im Einzelnen gilt für den Bebauungsplan die Planzeichnung (Teil 
A) und der Schriftliche Teil (Teil B 1.), für die der Satzung über 
die Örtlichen Bauvorschriften die Planzeichnung (Teil A) und der 
Schriftliche Teil (Teil B 2.), jeweils mit dem Datum vom 26.07.2021. 
Der Bebauungsplan „Stucken II“ Gemeinde Langenenslingen, Ge-
markung Langenenslingen und die Örtlichen Bauvorschriften „Stu-
cken II“ Gemeinde Langenenslingen, Gemarkung Langenenslingen 
treten mit dieser öffentlichen Bekanntmachung in Kraft (vgl. § 10 
Abs. 3 BauGB und § 74 (7) LBO). 
Der Bebauungsplan und die Örtlichen Bauvorschriften sowie deren 
Begründungen können bei der Gemeindeverwaltung Langenens-
lingen - Hauptstraße 71, in 88515 Langenenslingen während der 
üblichen Dienststunden eingesehen werden. 
Jedermann kann den Bebauungsplan und die Satzung über die 
Örtlichen Bauvorschriften sowie deren Begründungen einsehen 
und über deren Inhalt Auskunft verlangen. 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die 
Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche im Falle der in den 
§§ 39 - 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile, deren Leis-
tung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen 
ist und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Entschädi-
gungsansprüchen, wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist von 
drei Jahren gestellt ist, wird hingewiesen. 
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des 
§ 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans 
sowie die nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtlichen Mängel des 
Abwägungsvorgangs sind gemäß § 215 Abs. 1 BauGB unbeachtlich, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde Langenenslingen geltend ge-
macht worden sind. Bei der Geltendmachung ist der Sachverhalt, 
der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, darzulegen. 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der aktuel-
len Fassung oder von auf Grund der GemO erlassener Verfahrens-
vorschriften beim Zustandekommen dieser Satzungen wird nach 
§ 4 Abs. 4 Gemeindeordnung (GemO) in dem dort bezeichneten 
Umfang unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung gegenüber der Gemeinde Lan-
genenslingen geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die 
Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn 
- die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-

migung oder die Bekanntmachung verletzt worden sind oder 
- der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Ge-

setzwidrigkeit widersprochen hat oder 
- vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Be-

schluss beanstandet oder ein Dritter die Verfahrensverletzung 
gerügt hat. 

  
Dienststunden der Gemeinde Langenenslingen: 
Montag bis Freitag vormittags von 08.00 bis 12.00 Uhr 
Mittwoch nachmittags von 13.30 bis 18.30 Uhr 
und nach telefonischer Vereinbarung 

Gemeinde Langenenslingen, den 27.07.2021 
Andreas Schneider 
Bürgermeister 
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DIE GEMEINDE INFORMIERT

Urlaub des Bürgermeisters  
Bürgermeister Schneider befindet sich vom Montag, 09.08.2021 
bis einschließlich Freitag, 27.08.2021 im Urlaub. In dringenden 
Angelegenheiten, die eine Beteiligung des Bürgermeisters erfor-
dern, kann über das Bürgermeisteramt Langenenslingen, Telefon: 
07376/9690, mit den Bürgermeisterstellvertretern ein Termin ver-
einbart werden. 
  
Besetzung des Rathauses über die Urlaubszeit  
Während der Urlaubszeit ist das Rathaus-Team durchgängig für Sie 
da, allerdings in kleinerer Besetzung. Bitte haben Sie Verständnis 
für eventuell längere Wartezeiten. 

Bekanntgabe der Wasserhärten in den einzelnen 
Ortsteilen 
Laut § 9 des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes (WMRG) vom 
29.04.2007 müssen die Hersteller von Wasch- und Reinigungs-
mitteln auf den Verpackungen Dosierempfehlungen angeben. 
Die Dosierung ist entsprechend der Wasserhärte in vier Bereiche 
eingeteilt. Alle Wasser- versorgungsunternehmen müssen deshalb 
entsprechend dem § 9 des Waschmittelgesetzes den Härtebereich 
angeben, in den das von ihnen gelieferte Trinkwasser fällt. 
Bei den regelmäßigen Untersuchungen der Trinkwasserversorgun-
gen wurden folgende Wasserhärten festgestellt: 
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den Verpackungen Dosierempfehlungen angeben. Die Dosierung ist 
entsprechend der Wasserhärte in vier Bereiche eingeteilt. Alle Wasser-
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Bei den regelmäßigen Untersuchungen der Trinkwasserversorgungen 
wurden folgende Wasserhärten festgestellt: 
 
  
 Gesamthärte 

(als Grad dt. 
Härte) 

Gesamthärte 
(als Summe 
Erdalkalien) 

Härtebereich Nitratwert 
mg/l 

Langenenslingen, 
Andelfingen und 
Friedingen 

 18,3 ° d.H. 3,26 mmol/l hart 22,0 

Wilflingen 18,6 ° d.H. 3,31 mmol/l hart 23,0 
Dürrenwaldstetten 
und Ittenhausen 

18,0 ° d.H. 3,21 mmol/l hart 28,0 

Billafingen,  
Egelfingen und  
Emerfeld 

17,3 ° d.H. 3,09 mmol/l hart 23,0 

  
 
Alle Wässer der verschiedenen Trinkwasseranlagen sind dem Härtebereich 3 (hart) 
zuzuordnen. 
 
 
Es bedeutet: 
Härtebereich „weich“: weniger als 1,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht 
weniger als 8,4 ° dH) 
Härtebereich „mittel“: 1,5 bis 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht 8,4 ° 
bis 14 ° dH) 
Härtebereich „hart“: mehr als 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht mehr 
als 14 ° dH) 
 
Die Bevölkerung wird gebeten, die Dosierungshinweise auf den Verpackungen von 
Wasch- und Reinigungsmitteln zu beachten. 
Der Grenzwert für Nitrat beträgt nach der Trinkwasserverordnung (TrinkwV)  
50 mg/l. 
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GEMEINDE LANGENENSLINGEN 
 
 
Am Samstag, 28. August 2021, findet auf dem 

Rathausplatz in Langenenslingen unser 
 

KRÄMERMARKT mit FLOHMARKT 
 

     statt. Anmeldungen unter 07376/9690. 
 

                Zum Besuch laden herzlich ein: 
                Bürgermeister und Gemeinderat 
 
Bitte beachten Sie die aktuellen Hygienemaßnahmen 
 
 
 

 GEMEINDE LANGENENSLINGEN 
  
Am Samstag, 28. August 2021, findet auf dem 
Rathausplatz in Langenenslingen unser 
  

KRÄMERMARKT mit FLOHMARKT 
  
statt. Anmeldungen unter 07376/9690. 
  

Zum Besuch laden herzlich ein: 
Bürgermeister und Gemeinderat 

  
Bitte beachten Sie die aktuellen Hygienemaßnahmen 

Grabsteine auf Standsicherheit prüfen 
Grabmale, die an unsere Verstorbenen erinnern sollen, erweisen 
sich oft als potentielle Unfallgefahr. Die Friedhofbesucher und hier 
insbesondere die sie begleitenden Kinder sind durch umsturzge-
fährdete Grabsteine akuten Unfallgefahren ausgesetzt. Bedenkt 
man das hohe Gewicht und das hinzukommende Kippmoment 
durch die relativ schmale Aufstandsfläche des Grabsteines, wird 
deutlich, warum der ordnungsgemäßen Befestigung des Grab-
steines eine solch große Bedeutung zukommt. 
Wir dürfen die Grabnutzungsberechtigten deshalb wieder an ihre 
Pflicht erinnern, die Grabsteine auf Standsicherheit zu überprüfen. 
Nicht mehr feststehende Steine stellen eine nicht zu unterschät-
zende Gefahr dar, für deren Folgen in jedem Fall der Grabnutzungs-
berechtigte haftet. 
Es genügt nicht, nur für die Beseitigung erkennbarer Mängel zu 
sorgen, vielmehr muss der Grabstein auf versteckte Mängel, die 
die Standsicherheit beeinträchtigen können, überprüft werden. 
Durch kräftiges Anfassen oder auf andere geeignete Weise muss 
festgestellt werden, ob der Grabstein noch feststeht oder ob er 
sich in seinem Gefüge gelockert hat. 
Wir bitten daher die Grabnutzungsberechtigten, die Grabsteine zu 
kontrollieren und wo nötig in Ordnung bringen zu lassen. 
Ab dem 16. August 2021 wird die Gemeinde die Standfestig-
keit der Grabmale untersuchen. 

Die Gemeindekasse informiert: 
Haben Sie an die Überweisungen zum 15.08.2021 gedacht? 
Gewerbesteuervorauszahlung, 
Fälligkeit der 3. Rate 2021 
Bei denjenigen Steuerpflichtigen, die keinen geänderten Vo-
rauszahlungsbescheid erhalten haben, ist die 3. Rate der Vo-
rauszahlung für das Jahr 2021 in derselben Höhe wie bisher 
zur Zahlung fällig. 
  
Grundsteuer,  

 Dok. 046672 
Die Gemeindekasse informiert: 
Haben Sie an die Überweisungen zum 15.08.2021  
gedacht? 
 
Gewerbesteuervorauszahlung, 
Fälligkeit der 3. Rate 2021 
 
Bei denjenigen Steuerpflichtigen, die keinen geänderten Voraus-
zahlungsbescheid erhalten haben, ist die 3. Rate der Vorauszahlung 
für das Jahr 2021 in derselben Höhe wie bisher zur Zahlung fällig. 
 
Grundsteuer, 
Fälligkeit der 3. Rate 2021 
 
Die Höhe dieser Teilrate geht aus dem Grundsteuerbescheid vom  
Januar 2021 oder aus einem danach ergangenen Änderungsbescheid 
hervor. 
 
Damit keine Mahngebühren und Säumniszuschläge nach den gesetz-
lichen Bestimmungen entstehen, empfiehlt es sich, für die Gebühren-
einziehung der sich wiederholenden Zahlungen (Wasser- und Abwas-
sergebühren, Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer usw.), ein 
SEPA-Mandat zu erteilen. Damit erleichtern Sie sich und der Gemein-
dekasse die Arbeit. 
 
Falls Sie der Gemeinde Langenenslingen bereits ein SEPA-Mandat 
erteilt haben, wird der Betrag zum Fälligkeitstermin Ihrem Konto belas-
tet. 
 
Entsprechende Formulare zur Erteilung eines Mandats erhalten Sie 
bei der Gemeindeverwaltung Langenenslingen, Rathaus, Zimmer 16 - 
Tel.-Nr. 07376/969-24 bzw. können Sie auf der Homepage der Ge-
meinde www.langenenslingen.de unter der Rubrik „Rathaus & Ser-
vice“, „Bürgerservice“, „Gemeindeformulare“ herunterladen. 

Fälligkeit der 3. Rate 2021 
Die Höhe dieser Teilrate geht aus dem Grundsteuerbescheid 
vom Januar 2021 oder aus einem danach ergangenen Ände-
rungsbescheid hervor. 
  
Damit keine Mahngebühren und Säumniszuschläge nach den 
gesetzlichen Bestimmungen entstehen, empfiehlt es sich, für 
die Gebühreneinziehung der sich wiederholenden Zahlungen 
(Wasser- und Abwassergebühren, Gewerbesteuer, Grundsteuer, 
Hundesteuer usw.), ein SEPA-Mandat zu erteilen. Damit erleich-
tern Sie sich und der Gemeindekasse die Arbeit. 
Falls Sie der Gemeinde Langenenslingen bereits ein SEPA-Man-
dat erteilt haben, wird der Betrag zum Fälligkeitstermin Ihrem 
Konto belastet. 
Entsprechende Formulare zur Erteilung eines Mandats erhal-
ten Sie bei der Gemeindeverwaltung Langenenslingen, Rat-
haus, Zimmer 16 - Tel.-Nr. 07376/969-24 bzw. können Sie auf 
der Homepage der Gemeinde www.langenenslingen.de unter 
der Rubrik „Rathaus & Service“, „Bürgerservice“, „Gemeindefor-
mulare“ herunterladen. 

Sehr geehrte Autoren,

das Mitteilungsblatt Langenenslingen macht  
in den Kalenderwochen 31-33 Sommerpause.
Nächste Veröffentlichung: 27.08.2021
Redaktionsschluss: 24.08.2021, 08:00 Uhr
Wir wünschen Ihnen erholsame Sommerferien.
Der Verlag

Sommerpause in
Langenenslingen
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Wir bitten Gehwege / Straßenkandeln von  
Unkraut zu befreien - Bürgerpflicht  
- für den einzelnen Grundstücksangrenzer ist dies ein gerin-
ger Aufwand - für die Gemeinde aus personellen Gründen 
nicht zu meistern 
Nach unserer Räum- und Streusatzung sind Anwohner verpflich-
tet, die Gehwege bzw. die Fahrbahnränder entlang ihrer (Wohn-) 
Grundstücke zu säubern und von Unrat und Unkraut zu befreien. 
Wir stellen immer wieder fest, dass einige dieser Bürgerpflicht 
nachkommen, andere aber nicht. Die Beseitigung von Unrat und 
Unkraut durch unsere Bauhofmitarbeiter verursacht Kosten, die 
den Gemeindehaushalt belasten. Zeigen Sie durch Ihr aktives Mit-
wirken, dass Sie bereit sind, in diesem Bereich mit Ihren Möglich-
keiten mitzuwirken. Für Ihr Verständnis herzlichen Dank. 

Seniorenausflug der Gemeinde findet 2021 nicht 
statt  
Liebe Seniorinnen und Senioren, 
der schon zur Tradition gewordene Seniorenausflug findet leider 
auch in diesem Jahr auf Grund der Corona-Pandemie nicht statt. 
Die empfohlenen Corona-Beschränkungen erlauben es nicht, wie 
gewohnt für September den Ausflug zu planen und durchzuführen. 
Die Gesundheit unserer älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger ist 
uns sehr wichtig und so haben wir beschlossen, den Seniorenaus-
flug 2021 abzusagen. 
In der Hoffnung, dass im nächsten Jahr die Corona-Pandemie über-
standen ist und wir Sie 2022 endlich wieder einladen können zu 
einem informativen und gemütlichen Beisammensein. 
Ich bedanke mich für Ihr Verständnis und freue mich auf unseren 
gemeinsamen Ausflug 2022. 
Andreas Schneider, Bürgermeister 

Während den Schulferien sind die Turn- und  
Festhallen sowie die Fest- und Gemeindesäle in 
der gesamten Gemeinde für den Sportbetrieb 
geschlossen 
Mit Beginn der Sommerferien am Donnerstag, 29. Juli 2021, blei-
ben die Turn- und Festhallen in Andelfingen und Langenenslingen 
sowie alle Fest- und Gemeindesäle in allen Ortsteilen bis einschließ-
lich Sonntag, 12. September 2021 für den gesamten Sportbetrieb 
geschlossen. 

S´koscht n 
Mit diesem Angebot möchte die Gemeinde kostenlos im Mittei-
lungsblatt wöchentlich Gegenstände veröffentlichen, die noch 
gebrauchsfähig sind und die Abzugebenden nicht mehr benöti-
gen. Wir wollen dazu beitragen, dass diese Artikel den Sperrmüll 
nicht unnötig belasten. 
Wer etwas abzugeben hat, wird gebeten, sich mit dem Bürger-
meisteramt Langenenslingen, Tel. (07376) 969-12, in Verbindung 
zu setzen. 

VERANSTALTUNGEN  
IN DER GEMEINDE

Förderverein des  
Musikvereins Langenenslingen e.V.

Sonntag 01. August 2021 - „SOMMER-
FEST des FMVL“ auf dem Rathausplatz 
Nachdem im Jahr 2020 keine Feste gefeiert wer-

den durften, möchten wir vom FMVL für unsere treuen Sommer-
fest-Fans wieder unser Sommerfest auf dem Rathausplatz veran-
stalten. 
Es wird ein gemütliches Fest unter freiem Himmel. Einige Coro-
na-Regeln müssen zwar noch eingehalten werden, aber wir geben 
unser Bestes für unsere Gäste. 
Starten wird unser Fest am Sonntag, 01.08.21 wie immer mit ei-
nem Gottesdienst, den wir unseren verstorbenen Musikkamera-

den widmen. Dieser findet um 10.15 Uhr im Freien, auf unserem 
gewohnten Festplatz zwischen Kirche und Rathaus statt und wird 
wieder von einigen Musikanten mitgestaltet. 
Danach gibt es natürlich kalte Getränke, etwas Warmes zum Essen 
und auch leckere Kuchen und Torten mit einer Tasse Kaffee. 
Ab 17 Uhr gibt es auch wieder Wurstsalat. Dieser muss aber 
unbedingt vorbestellt werden!  
Von 18 bis 20 Uhr sorgt dann die Trachtenkapelle Egelfin-
gen-Emerfeld für die musikalische Unterhaltung der Gäste, auf 
die jedes Musikerherz so lange warten musste. Darauf freuen wir 
uns ganz besonders. 
Vorbestellung des Wurstsalats telefonisch, per WhatsApp oder per 
Email möglich von Montag, 26.07.21 bis Freitag, 30.07.21 unter: 
• 0172-8006103 
• 0163-7024212 
• bestellung@mv-langenenslingen.de 
•  Benötigte Angaben: Name, Anzahl, Sorte (Normal o. Schweizer 

WuSa) 
Warme Küche gibt es von 11 - 13.30 Uhr und von 17 - 21 Uhr. 
Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der St.-Konrad-Kir-
che statt und der To-Go-Verkauf im „Alten Schulhaus“, wie im letz-
ten Jahr. 
Wir vom Förderverein des Musikvereins Langenenslingen freuen 
uns schon auf Ihren Besuch und einen geselligen und schönen 
Sommerfest-Sonntag und bedanken uns bereits heute für Ihre 
Unterstützung. 

Wilflinger Dorffest 
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation und den damit zusam-
menhängenden Hygiene- und Abstandsregelungen haben sich die 
Wilflinger Vereine dazu entschlossen, das Dorffest 2021 abzusagen. 
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen beim Dorffest 2022. 

VEREINSMITTEILUNGEN

An die Vereine der Gesamtgemeinde 
Langenenslingen 
Im letzten Jahr haben sich sicherlich einige Anschriften bzw. auch 
die E-Mailadressen der Vorsitzenden der einzelnen Vereine  ge-
ändert. 
Um zu gewährleisten, dass jedes Schreiben der Gemeinde die 
Vorsitzenden der Vereine erreicht, benötigen wir stets die aktu-
ellen Daten. 
Bitte lassen Sie uns die aktuelle E-Mail bzw. Anschrift zukommen 
unter  E-Mail: info@langenenslingen.de oder Tel: 07376/969-0 
gez. 
Bürgermeister Schneider 

HAUS FÜR SENIOREN
LANGENENSLINGEN

Verein für Freunde und Förderer für das Haus  
für Senioren Langenenslingen e.V. 
Einladung  zur 10. Mitgliederversammlung  
Montag, 2. August 2021, 19.00 Uhr  
im Gasthaus zum Eck, Langenenslingen 
Auf die Tagesordnung wird im Mitteilungsblatt vom 16. Juli 
verwiesen. 
Zu der Versammlung sind Mitglieder, sowie Freunde und Gön-
ner des Vereins recht herzlich eingeladen. 

Wir sind wieder beim Krämermarkt auf dem Rathausplatz da 
Nachdem unsere Strickerinnen und Ehrenamtlichen trotz Corona  
fleißig waren ( jeder für sich daheim) , bieten wir wieder vielerlei 
Strickwaren (von Baby- bis Erwachsenengrößen), z. B. Taschen, 
Schürzen, Socken, Westen, Pullis und vieles mehr an. 
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Wie gewohnt gibt es wieder Kaffee und Kuchen. 
Im notwendigen Abstand zueinander ist ein Besuch unseres Stan-
des  möglich. Lassen Sie sich einfach überraschen. Den Erlös ver-
wenden wir wie immer für besondere Anschaffungen und für 
Ausflüge für unsere älteren Mitmenschen im Haus für Senioren. 
Auch Sie könnten später einmal dort sein und sich über eine sol-
che Zuwendung freuen. Daher besuchen Sie uns. 

DIE POLIZEI INFORMIERT

Sicher in den Urlaub mit dem Auto 
Der lang ersehnte Urlaub steht vor der Tür. Viele werden mit dem 
Auto die Reise antreten. Damit alle sicher am Ziel ankommen, gibt 
die Polizei Tipps und Hinweise: 
Wie bei allen Autofahrten gilt auch hier: Überprüfen sie vor Fahrt-
antritt den Zustand des Fahrzeugs. Kontrollieren Sie Scheibenwi-
scher, Scheinwerfer, Blinker und das Kühlsystem. Auch der richtige 
Reifendruck ist wichtig, denn die meisten fahren mit viel Gepäck. 
Dabei gilt: Je größer die Beladung, desto höher muss auch der 
Reifendruck sein. Überprüfen Sie, ob Verbandskasten, Warndreieck 
und Warnwesten im Fahrzeug verstaut sind. 
Bei langen Fahrten sollten sich Fahrer und Beifahrer abwechseln. 
Dauert die Reise mit dem Auto mehrere Stunden unterschätzen 
viele, wie wichtig die körperliche und geistige Verfassung für die 
Sicherheit im Straßenverkehr ist. Ausschließlich ausgeruht die Ur-
laubsfahrt zu beginnen, heißt hier die Devise.  Bei ersten Anzeichen 
von Müdigkeit wie häufigem Gähnen und schweren Augenlidern 
ist sofort der nächste Parkplatz anzusteuern. Spätestens alle zwei 
Stunden sollte man eine Pause einlegen. Frische Luft und ein wenig 
Bewegung sorgen für die nötige Aufmunterung. Wer mit Kindern 
verreist ist gut beraten, wenn er die Etappen nach ihnen ausrichtet 
und öfter Halt macht. 
Dass Kaffee, Cola oder Energy-Drinks die Leistungsfähigkeit stei-
gern ist ein Irrtum. Im Gegenteil: Bei Nachtfahrten sollte man die-
se Getränke meiden, da nach einer kurzen Aufputschphase das 
Leistungstief umso stärker einsetzt. 
Kein Stau, keine drückende Hitze: Nachts in den Urlaub zu starten 
hat Vorteile. Die Dunkelheit birgt jedoch auch Risiken. Gefährlich 
sind vor allem lange Nachtfahrten, denn zwischen drei und vier 
Uhr morgens sinkt die Leistungsfähigkeit des Menschen auf den 
Nullpunkt und es passieren immer wieder schwere Unfälle. Daher 
ist es sinnvoller, am nächsten Morgen zu starten, statt nach einem 
anstrengenden Arbeitstag. 
Grundsätzlich ist die Urlaubsreise bei Nacht nur dann vernünftig, 
wenn einem das Fahren bei Nacht zusagt. Bei dieser Einschätzung 
sollte man so selbstkritisch wie möglich sein. Nachtfahrten werden 
auch deshalb favorisiert, weil die Kinder während der Fahrt im Auto 
schlafen können. Aber auch hier ist auf die ordnungsgemäße Kin-
dersicherung (Gurt und Kindersitz bzw. Sitzerhöhung) zu achten. 
Viele Autofahrer unterschätzen die Gefahr, die bei Überladung 
oder falscher Beladung des Fahrzeugs ausgeht. Die Fahrstabilität 
nimmt ab und das Fahrzeug kann in Kurven ausbrechen, außer-
dem verlängert sich der Bremsweg deutlich. Damit gefährdet man 
nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer und 
riskiert schwerwiegende Folgen. 
Diese und viele weitere Tipps erhalten Sie im Internet unter www.
gib-acht-im-verkehr.de.   

DAS LANDRATSAMT INFORMIERT

Straßenamt informiert: 
Belagssanierung K 7551, Kreisgrenze Sigmaringen - Egelfingen 
- Billafingen 
Das Straßenamt des Landkreises Biberach saniert im August 2021 
Teilabschnitte des Fahrbahnbelags der K 7551 zwischen der Kreis-
grenze Sigmaringen in Richtung Egelfingen sowie zwischen Egel-

fingen und Billafingen. Die Maßnahme wird in zwei Bauabschnit-
ten durchgeführt. 
Hierzu wird zunächst ab Montag, 2. August 2021 für circa vier Tage 
der Bauabschnitt zwischen Egelfingen und Billafingen komplett 
gesperrt. Die Sanierungsmaßnahme beginnt circa 100 Meter vor 
dem Waldstück und endet circa 50 Meter nach dem Wald. Nach 
Abschluss der Sanierungsarbeiten wird die K 7551 zwischen Egel-
fingen und Billafingen wieder frei gegeben. 
Der Bauabschnitt von der Kreisgrenze Sigmaringen in Richtung 
Egelfingen wird ab Mittwoch, 18. August 2021 für circa fünf Tage 
voll gesperrt. Die Sanierungsmaßnahme beginnt an der Kreisgren-
ze und endet nach circa 500 Metern. Nach Abschluss der Sanie-
rungsarbeiten wird die K 7551 zwischen der Kreisgrenze Sigma-
ringen und Egelfingen wieder frei gegeben. 
Eine überörtliche Umleitung wird für beide Bauabschnitte entspre-
chend eingerichtet. Das Straßenamt und die ausführenden Firmen 
sind bestrebt die Behinderungen für alle Verkehrsteilnehmer so 
gering wie möglich zu halten. 

Das Kreisforstamt informiert: 
Dachzeile 
Holzagentur bietet Waldbesitzerinnen und Waldbesitzern Ver-
marktung von Rundholz an - Kostenlose Beratung 
Die Lage auf dem Rundholzmarkt zeigt eine zunehmend positive 
Tendenz. Dies ist sowohl auf geringe heimische Schadholzmen-
gen im Frühjahr als auch auf die hohe Nachfrage nach Rund- und 
Schnittholz zurückzuführen. 
Die Holzagentur bietet Waldbesitzerinnen und Waldbesitzern an, 
die von ihnen bereitgestellten Mengen zu Preisen von derzeit 
etwa 110 bis 120 Euro für Fichte-Frischholz im Leitsortiment L2b 
zu vermarkten. Diese Preise lassen sich derzeit für fachgerecht 
aufgearbeitetes und sortiertes Holz erzielen. Waldbesitzerinnen 
und Waldbesitzer, die eine Vermarktung durch die Holzagentur 
wünschen,  werden gebeten, sich bei Fragen zur Aushaltung und 
Sortierung unbedingt vor Beginn der Aufarbeitung an ihren Re-
vierleiter, ihre Revierleiterin zu wenden. Die Beratung ist kostenlos. 
Um den Rundholzverkauf besser planen und umsetzen zu können, 
ist es dringend anzuraten, die geplanten Einschlagsmengen vor 
Hiebsbeginn direkt bei der Holzagentur oder über den Revierlei-
ter anzumelden. 
Eine Anmeldung ist über das online bereitgestellte Formular Men-
genanmeldung unter www.biberach.de/fileadmin/Formulare/
Kreisforstamt/Holzagentur/Anmeldung_Holzverkauf.pdf  
möglich. Das ausgefüllte Formular kann per E-Mail an holzagen-
tur@biberach.de, per Fax oder auf dem Postweg an die Holzagen-
tur gesandt werden. 
Bei angemeldeten Holzmengen ist die Vermarktung durch Ver-
tragsabschlüsse der Holzagentur mit den Holzabnehmern garan-
tiert. Die aktuell abgeschlossenen Verträge werden vorrangig mit 
Mengen bedient, welche vorab angezeigt wurden. 
Aufgrund der guten Nachfrage nach Schnittholz und den gestie-
genen Sägewerkskapazitäten ist auch über den Jahreswechsel 
hinaus mit weiterhin guten Möglichkeiten zur Vermarktung von 
Rundholz zu rechnen. 

Oberschwäbisches Museumsdorf Kürnbach 
KinderWerkstatt „Ton, Stein, Lehm“ im Museumsdorf 
Am Sonntag, 1. August 2021 können die Kinder im Oberschwä-
bischen Museumsdorf Kürnbach von 10 bis 16 Uhr selbst Hand 
anlegen: Bei der KinderWerkstatt „Ton, Stein, Lehm“ erwartet die 
Besucherinnen und Besucher ein buntes Mitmachprogramm, span-
nende Handwerksvorführungen und eine Sonderführung. 
Bei der KinderWerkstatt im Museumsdorf dreht sich alles um die 
Werkstoffe Ton, Stein und Lehm: Die Lehmbauerin demonstriert, 
warum Lehm für eine Fachwerkwand wichtig ist und wie sie auf-
gebaut wird. Die Steinmetzin zeigt den Besucherinnen und Besu-
chern ihr filigranes Handwerk und haut Schrift in den Stein. Die 
jungen Gäste können sich hier selbst einmal in der Steinmetzkunst 
versuchen und mit Hammer und Meißel arbeiten. 
Buntes Mitmachprogramm für Kinder 
Vor allem die Kinder kommen bei der KinderWerkstatt „Ton, Stein, 
Lehm“ auf ihre Kosten: Mit dem Förderverein des Museumsdorfs 
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können sie Glücksbringer aus Stein und Filz basteln. Außerdem 
können sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen und Hübsches aus 
Ton modellieren. 
Sonderführung durch das Museumsdorf 
In einer Sonderführung können die Besucherinnen und Besucher 
die schönsten Seiten der Fachwerkhäuser erleben und die strohge-
deckten altoberschwäbischen Bauernhäuser besser kennenlernen. 
Die einstündigen Führungen beginnen um 11 und 14 Uhr und sind 
kostenlos. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl wird um An-
meldung unter der E-Mail-Adresse www.museumsdorf-kuernbach.
de oder der Telefonnummer 07351 52-6784 gebeten. 
Auch für das leibliche Wohl ist am Sonntag bestens gesorgt: Der 
Museumsbäcker holt leckeres Gebackenes aus dem Ofen des his-
torischen Backhäusles. Und der Imbissstand sowie die Kürnbacher 
Vesperstube mit ihrem wunderschönen Biergarten bieten schwä-
bische Spezialitäten. 

VERSCHIEDENES

 

 

 

 
 

Die Gemeinde Ertingen bildet aus! 
 

Verwaltungsfachangestellte/r (m/w/d) 
Fachrichtung Kommunalverwaltung 

 

Voraussetzungen: 
 Mittlere Reife, Fachhochschulreife oder Abitur 
 Kontaktfähigkeit und Freude an der Arbeit mit und für Menschen  
 Verständnis für den Umgang mit zeitgemäßen Informations- und Bürokommunikationssystemen 
 freundliches, sympathisches Auftreten 

 
Dauer: 
Die Ausbildung dauert drei Jahre und beginnt zum 01.09.2022. Bei sehr guter Leistung ist eine 
Verkürzung der Ausbildung möglich. 
 
Vergütung: 
Die Vergütung richtet sich nach dem Tarifvertrag für Auszubildende im öffentlichen Dienst (TVAöD). 
Ab 2022: im 1. Ausbildungsjahr 1.068,26 € 

 im 2. Ausbildungsjahr 1.118,20 € 
 im 3. Ausbildungsjahr 1.164,02 € (brutto). 

 
Ausbildungsablauf: 
Während der praktischen Ausbildung durchlaufen die Auszubildenden jede Abteilung der 
Gemeindeverwaltung und erhalten somit Einblicke in die verschiedenen Ämter der Gemeinde. In den 
ersten beiden Ausbildungsjahren findet der Berufsschulunterricht an der Beruflichen Schule in 
Riedlingen in Blockform statt. Im dritten Lehrjahr folgt ein dreimonatiger Lehrgang zur Vorbereitung 
der Abschlussprüfung.  
 
Tätigkeiten: 
 Anwendung erlernter Rechtsgrundlagen in vielfältigen Bereichen der öffentlichen Verwaltung 

(z.B. Bürgerbüro, Personalamt, Finanzwesen, Ordnungsamt, Baurecht, Soziales) 
 direkter Kontakt zu Bürgerinnen und Bürgern bei verschiedenen Fragestellungen zu 

kommunalen Aufgaben, Dienstleistungen und Infrastruktur 
 Büroorganisation und elektronische Datenverarbeitung 

 
Bitte wenden Sie sich bei Fragen rund um die Ausbildung an Herrn Spitzfaden Tel. 07371 / 508-59 
oder per Mail an W.Spitzfaden@ertingen.de. Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis 
spätestens 31.08.2021 als zusammengefasste PDF-Datei an: L.Schmidt@ertingen.de. 
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Dauer: 
Die Ausbildung dauert drei Jahre und beginnt zum 01.09.2022. 
Bei sehr guter Leistung ist eine Verkürzung der Ausbildung 
möglich. 
  
Vergütung: 
Die Vergütung richtet sich nach dem Tarifvertrag für Auszubil-
dende im öffentlichen Dienst (TVAöD). 
Ab 2022: im 1. Ausbildungsjahr 1.068,26 €  
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Ausbildungsablauf: 
Während der praktischen Ausbildung durchlaufen die Auszubil-
denden jede Abteilung der Gemeindeverwaltung und erhalten 
somit Einblicke in die verschiedenen Ämter der Gemeinde. In 
den ersten beiden Ausbildungsjahren findet der Berufsschul-
unterricht an der Beruflichen Schule in Riedlingen in Blockform 
statt. Im dritten Lehrjahr folgt ein dreimonatiger Lehrgang zur 
Vorbereitung der Abschlussprüfung. 
  
Tätigkeiten: 
•  Anwendung erlernter Rechtsgrundlagen in vielfältigen Be-

reichen der öffentlichen Verwaltung (z.B. Bürgerbüro, Perso-
nalamt, Finanzwesen, Ordnungsamt, Baurecht, Soziales) 

•  direkter Kontakt zu Bürgerinnen und Bürgern bei verschiede-
nen Fragestellungen zu kommunalen Aufgaben, Dienstleis-
tungen und Infrastruktur 

• Büroorganisation und elektronische Datenverarbeitung 
Bitte wenden Sie sich bei Fragen rund um die Ausbildung an 
Herrn Spitzfaden Tel. 07371 / 508-59 oder per E-Mail an W.Spitz-
faden@ertingen.de. Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie 
bitte bis spätestens 31.08.2021 als zusammengefasste PDF- 
Datei an: L.Schmidt@ertingen.de. 

Kolping-Bildungszentrum Riedlingen 
Zukunftsaussichten durch Weiterbildung/Ausbildung 
Sprachkurse in Spanisch, Italienisch, Französisch oder Deutsch, 
Buchführungskurse und Seminare für Persönlichkeitsbildung 
finden Sie unter www.kolping-riedlingen.de 
Info: Gabriele.Roth@kbw-gruppe.de, Tel. 07371/935011  
Kolping-Bildungszentrum, Kirchstr. 24, 88499 Riedlingen 

JUBILARE IN UNSERER GEMEINDE

Wir gratulieren 
Frau Maria Anna Müller, Langenenslingen 
am 31. Juli zum 100. Geburtstag, 
Frau Marianne Wiehl, Langenenslingen 
am 01. August zum 75. Geburtstag, 
Frau Frieda Landmann, Langenenslingen 
am 11. August zum 90. Geburtstag, 
Frau Frieda Ihbe, Langenenslingen 
am 20. August zum 90. Geburtstag. 
  
Für das neue Lebensjahr wünschen wir allen alles Gute, besonders 
Gesundheit! Ganz herzlich gratulieren wir auch den Jubilaren, die 
nicht genannt werden möchten, bzw. ihren Geburtstag zwischen 
den nicht mehr veröffentlichten Fünfer-Schritten feiern können. 

AUS DER SEELSORGEEINHEIT  
LANGENENSLINGEN

Kirchliche Nachrichten 
St. Cyriakus Andelfingen 
St. Nikolaus Billafingen 
St. Jakobus Dürrenwaldstetten und Ittenhausen  
St. Katharina Egelfingen 
St. Pankratius Emerfeld 
St. Blasius Friedingen 
St. Konrad Langenenslingen, 
St. Johannes Nepomuk, Wilflingen  
Pfarrbüro Langenenslingen, 
Tel. 07376/872 490 - 0, Zentrale/ - 41 Pfarrbüro 
Fax: 07376/ 872 490 - 45 
E-Mail: stkonrad.langenenslingen@drs.de 
Internetseite: http://st-konrad-langenenslingen.drs.de 
Frau Gabriele Maria Biffar 
Öffnungszeiten: 
Mo 08.30 - 11.00 Uhr  
Mi 10.00 - 12.00 Uhr  
Do 15.00 - 17.00 Uhr  
  
Gottesdienstplan von  
Freitag, 30. Juli 2021 bis Sonntag, 29. August 2021 
Freitag, 30. Juli 2021, 
17.00 Uhr Egelfingen Rosenkranz 
17.30 Uhr Emerfeld Rosenkranz 
Samstag, 31. Juli 2021, Hl. Ignatius von Loyola 
14.00 Uhr Andelfingen  Taufe von Fenna Niemeyer/

Diakon Kauss 
15.00 Uhr Ensmad  Kath. Trauung von Claudio 

Franceschini und Nicole Stei-
ner/Pfr. Buob 

15.00 Uhr Dürrenwaldstetten  Kath. Trauung von Philipp Hof-
mann und Verena Baier/Pfr. Dr. 
Rollny 

19.00 Uhr Andelfingen Vorabendmesse 
19.00 Uhr Emerfeld Wortgottesfeier 
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Sonntag, 01. August 2021, 18. Sonntag im Jahreskreis, 
Hl. Alfons Maria von Liguori 
09.00 Uhr Egelfingen Wortgottesfeier 
09.00 Uhr Friedingen Wortgottesfeier 
10.15 Uhr Wilflingen Heilige Messe 
10.15 Uhr Dürrenwaldstetten Wortgottesfeier 
10.15 Uhr Langenenslingen Wortgottesfeier 
Der Herz-Jesu-Freitag am 06. August mit der Krankenkommu-
nion fällt aus. 
Samstag, 07. August 2021 
19.00 Uhr Emerfeld Vorabendmesse 
19.00 Uhr Wilflingen Wortgottesfeier 
Sonntag, 08. August 2021, 19. Sonntag im Jahreskreis, 
Hl. Dominikus 
09.00 Uhr Dürrenwaldstetten Wortgottesfeier 
10.15 Uhr Andelfingen  Heilige Messe mit Feier des 

Patroziniums 
10.15 Uhr Egelfingen Wortgottesfeier 
10.15 Uhr Langenenslingen Wortgottesfeier 
Samstag, 14. August 2021, Hl. Maximilian Maria Kolbe 
19.00 Uhr Egelfingen Vorabendmesse 
19.00 Uhr Dürrenwaldstetten Wortgottesfeier 
19.00 Uhr Billafingen Wortgottesfeier 
Sonntag, 15. August 2021, Hochfest Mariä Aufnahme in den 
Himmel 
09.00 Uhr Andelfingen Heilige Messe 
09.00 Uhr Wilflingen Wortgottesfeier 
09.00 Uhr Emerfeld Wortgottesfeier 
10.15 Uhr Friedingen Wortgottesfeier 
10.15 Uhr Langenenslingen Heilige Messe 
An diesem Wochenende werden in den Gottesdiensten die 
Kräuterbäuschel gesegnet. 
Nach diesem Sonntag findet in Langenenslingen die Hl. Messe 
in der Mauritiuskirche statt. 
Freitag, 20. August 2021, Hl.Bernhard von Clairvaux 
10.00 Uhr Heiligkreuztal Bernhardsmesse 
Samstag, 21. August 2021, Hl.Pius X.  
14.00 Uhr Andelfingen  Kath. Trauung von Tobias Zie-

gelbauer und Melina Stehle/
Pfr. Sanke 

19.00 Uhr Emerfeld Vorabendmesse 
19.00 Uhr Friedingen Wortgottesfeier 
Sonntag, 22. August 2021, 21.Sonntag im Jahreskreis, 
Maria Königin 
09.00 Uhr Andelfingen Wortgottesfeier 
09.00 Uhr Egelfingen Heilige Messe 
10.15 Uhr Dürrenwaldstetten Heilige Messe 
10.15 Uhr Langenenslingen Wortgottesfeier 
10.15 Uhr Wilflingen Wortgottesfeier 
14.00 Uhr Andelfingen  Taufe von Ida Merkle/Diakon 

i.R. Wild 
14.00 Uhr Wilfllingen  Taufe von Paul Freiberg/
  Pfr. Sanke  
Samstag, 28. August 2021, Hl. Augustinus 
14.30 Uhr Wilflingen Trauung von Benjamin Fischer 
und Katja Mieskes/Pfr. Pfrenger 
19.00 Uhr Andelfingen Wortgottesfeier 
19.00 Uhr Langenenslingen Wortgottesfeier 
Sonntag, 29. August 2021, 22. Sonntag im Jahreskreis 
09.00 Uhr Egelfingen Wortgottesfeier 
09.00 Uhr Friedingen Heilige Messe 
10.15 Uhr Emerfeld Wortgottesfeier 
10.15 Uhr Wilflingen Heilige Messe 
  
In der Zeit vom 26. Juli bis 14. September sind keine Werktags-
gottesdienste wegen Urlaubszeit, 
die Rosenkranzgebete finden je nach Absprache in den ein-
zelnen Gemeinden statt. 
  
WIR sind in Urlaub: Pfr. Sanke 25.07. - 14.08.  
 Frau Glaser 01.08. - 15.08. 
Das Pfarrbüro ist urlaubsbedingt geschlossen vom 15.08. - 
05.09.2021

Tag der Räte 
Im Juli trafen sich Vertreter unserer Kirchengemeinden mit Pfr. 
Sanke, Pastoralreferentin Glaser und Dekanatsreferent Held um 
den vereinbarten Tag der Räte vorzubereiten. 
Zu diesem Tag sind alle KGR-Mitglieder recht herzlich eingeladen. 
Er findet statt am Samstag, 20. November 2021, von 10 bis 16 
Uhr in Kloster Heiligkreuztal. 
Im Vorgespräch wurde gemeinsam vereinbart, dass es an diesem 
Tag der Räte schwerpunktmäßig vor allem um das „Partizipativ 
- kooperative Arbeiten“ in unserer Seelsorgeeinheit gehen soll. 
Außerdem wird man sich mit dem Thema „KGR als Leitungsgre-
mium“ beschäftigen. 
Selbstverständlich bleibt auch genügend Platz für Fragen und An-
liegen, den gemeinsamen Austausch, dem Miteinander und der 
geistlichen Besinnung. 
Dekanatsreferent Björn Held wird den Tag als Moderator begleiten. 
  
Erstkommunion 2022 
Die Eltern der derzeitigen Zweitklässler erhalten in diesen Tagen 
die Unterlagen für die Erstkommunion 2022. 
Sie ist geplant für den 24. April 2022. Einzelheiten werden beim 
1. Elternabend am 22. September im Mauritiushaus besprochen. 
Wer keine Einladung bekommen hat, aber sein Kind an der Erst-
kommunion teilnehmen lassen möchte, möge sich bitte bis 31. 
Juli im Pfarramt melden. 
  
Marienwallfahrt nach Neusaß 
Zur Marienwallfahrt nach Schöntal-Neusaß am Sonntag, 8. August 
2021 lädt der Verband Katholisches Landvolk im Hohenlohekreis 
herzlich alle Mitglieder und Interessierte ein. Die traditionelle Wall-
fahrt startet bei gutem Wetter um 14:00 Uhr vor der Wallfahrts-
kirche mit einem feierlichen Gottesdienst. Zelebrant ist Bischof 
Dr. Gebhard Fürst. Der Festgottesdienst wird musikalisch von der 
Landvolk-Kapelle umrahmt. 
Im Anschluss an den Gottesdienst erfolgt die Weihe der Kräuterbü-
schel, die gegen eine Spende erworben werden können. 
Die Kollekte kommt der Entwicklungszusammenarbeit des Ver-
bandes zugute. 
Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der Klosterkirche 
Schöntal statt. 
Zur Veranstaltung bitten wir Sie, Ihre Kontaktdaten (Name, Adres-
se, Tel.-Nr.) in Schriftform mitzubringen. Eine vorherige Anmeldung 
zur Wallfahrt ist nicht erforderlich. 
Bitte an Maske, Regen- bzw. Sonnenschutz und einen eigenen 
Stuhl denken, da nicht für alle ein Sitzplatz zur Verfügung steht. 
Coronabedingt findet kein Getränkeausschank statt. 
Die Veranstaltung findet unter den aktuell geltenden Corona-Vor-
schriften statt. 

EVANGELISCHE KIRCHENGEMEINDE  
PLUMMERN-HEILIGKREUZTAL

Evang. Pfarramt Pflummern, Pfarräckerweg 1, 88499 Ried-
lingen,  Telefon 07371/7262, E-Mail: Gudrun.Berner@elkw.de 
9. Sonntag nach Trinitatis - 1. August 2021 
09.30 Uhr Gottesdienst in der Kirche in Pflummern mit Pfarrerin 

Margit Bleher, Referentin des Dekans, Biberach 
Dienstag, 3. August 2021 
20.00 Uhr Öffentliche Sitzung des Kirchengemeinderats im Kon-

rad-Villinger-Gemeindehaus in Pflummern 
  
Taufanmeldungen 
Während des vergangenen Jahres waren Taufen weitestgehend 
ausgesetzt. Jetzt können Taufen auch wieder im Familienkreis ge-
feiert  werden. Taufanmeldungen sind beim Evang. Pfarramt Pflum-
mern jederzeit möglich und werden gern entgegengenommen. 
  
10. Sonntag nach Trinitatis - 8. August 2021 
09.30 Uhr Gottesdienst in der Kirche in Pflummern mit der Taufe 

von Viola Schwindt, Steinheim am Albuch 
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Samstag - 14. August 2021 
16.00 Uhr Trauung von Herrn Willi Miller und Frau Alwine Halle, 

Pflummern, in der Kirche in Pflummern 
11. Sonntag nach Trinitatis - 15. August 2021 
09.30 Uhr Gottesdienst in der Kirche in Pflummern mit der Taufe 

von Marie Högner, Pflummern 
12. Sonntag nach Trinitatis - 22. August 2021 
09.30 Uhr Gottesdienst in der Kirche in Pflummern 
 Das Opfer ist für die  Ökumene und Auslandsarbeit der 

Evang. Kirche in Deutschland (EKD) bestimmt. 

LANGENENSLINGENLANGENENSLINGEN

FREIWILLIGE FEUERWEHR
L a n g e n e n s l i n g e n
Abteilung Langenenslingen  

Gesamt- und Gruppenproben im August 
Im August finden an folgenden Tage Proben statt: 
- Mittwoch 04.08.2021 Gesamtprobe 
- Mittwoch 18.08.2021 Gruppenprobe 
um pünktliches und vollzähliges Erscheinen wird gebeten. 
gez. Andreas Holstein 
Abteilungskommandant   

Altenwerk Langenenslingen

Einladung 
Liebe Senioren 
wir laden Sie recht herzlich, am 03. August 2021 um 14.00 Uhr,  
zu unserem Altennachmittag ins Mauritiushaus ein.  
Eine gesunde, gute Woche wünscht  
das Team des Altenwerkes 
  
    
Krabbelgruppe Langenenslingen

1. Selbstverkäuferbasar 
Die Krabbelgruppe Langenenslingen veranstaltet den 1. Selbstver-
käuferbasar am 11. September 2021  in der Turn- und Festhalle 
Langenenslingen. Tischreservierung und weitere Informationen 
sind ab sofort unter krabbelgruppeLA@web.de  erhältlich. Die 
Tische sind ca. 180 x 70 cm groß. Neben den Tischen besteht noch 
die Möglichkeit größere Gegenstände oder einen Kleiderständer 
aufzustellen. Ein Tisch kann für 10 Euro erworben werden. 
Der Erlös wird gespendet. 
Verkauft werden kann alles von Babykleidung bis zu Teenager-
klamotten, vom Autositz bis zur Umstandsmode und natürlich 
Spiele und Bücher. 
Der Basar findet am Samstag, 11. September 2021 von 14.00 
bis 16.00 Uhr (ggf. Verlängerung bis 17 Uhr) in der Turn- und 
Festhalle Langenenslingen statt. 
Die zum Verkaufstermin gültigen Hygiene- und Verhaltensregeln 
am Veranstaltungsort sind zu beachten. 
Eure Krabbelgruppe Langenenslingen 

SV Langenenslingen 1949 e.V.
Abteilung Fußball

Frauenfußball 
SGM SV Langenenslingen/SV Bingen 
Trainingslager Überlingen 23. bis 25. Juli 2021 
Unternehmen „Teamspirit“ ist wohl erfolgreich verlaufen. Aus-
gelassene Stimmung, sehr viel Engagement bei den 3 Trainingsein-
heiten auf dem Sportplatz am See/Jachthafen, und ein kurioses 
Testspiel gegen die Frauen des FC Überlingen, sorgten für ein 
erlebnisreiches Wochenende. Übernachtet wurde in der Jugend-
herberge mit Halbpension und das Wetter spielte einigermaßen 
mit. Ein abschließendes Mittagessen bei Familie Benz in Bingen 
rundete alles perfekt ab. Herzlichen Dank an Familie Benz für 
die Gastfreundschaft. 
Besonderen Dank an Trainer Duo Vanessa Ott und Michael 
Schick die organisatorische Verantwortung trugen. 
  
FC Überlingen - SGM SVL/SVB  3:7 (2:2) 
Auf dem Kunstrasen Sportgelände Altbirnau des FC Überlingen 
entwickelte sich von Beginn an ein sehr gutes Frauenfußballspiel 
und die zweite Spielhälfte dauerte durch Gewitterunterbrechung 
knapp 90 Minuten. Ein unabsichtliches Handspiel unseres Teams 
wurde vom Schiri geahndet und den fälligen Elfmeter verwan-
delte die Topstürmerin des FCÜ Maike Bader problemlos. Unser 
Team hatte gute Offensivaktionen über Vanessa Ott, Sophia Maier 
und Lynn Benz, aber die Torhüterin war nicht zu überwinden. Ein 
schnörkelloser Konter nutzte wiederum Maike Bader zum 2:0 für 
den Gastgeber. Unser Spiel gewann mehr Druck und Mittelfelddo-
minanz und „Oldie“ Vanessa Ott erzielte den mehr als verdienten 
Anschlusstreffer. Es machte sich „Tequila“ Stimmung breit und Lynn 
Benz konnte kurz darauf den Ausgleich markieren, den Sie mit ei-
nem gesprungenen TV Bingen Salto auf dem Kunstrasen feierte. 
Nach dem Wechsel spielten zum ersten mal Miriam Reiser und Va-
nessa Ott gleichzeitig auf dem Feld und kürten dieses Erlebnis mit 
einem gekonnten Doppelpasstor durch Miri zur 3:2 Führung. Kurz 
darauf nahm Käthe Pfister den Eckball von Vanne direkt und der Ball 
senkte sich unhaltbar ins Überlinger Netz. Dann kam das Gewitter 
und durch elektrische Aufladung standen manchen Spielerinnen 
die Haare zu Berge. Das Spiel wurde unterbrochen und nach einer 
halben Stunde wieder fortgesetzt. Lynn Benz drehte nochmals auf 
und konnte weitere zwei Tore erzielen. Ein wuchtiger Kopfball von 
Sarah Schmid sorgte für den siebten Streich, Maike Bader konnte 
auf der Überlinger Seite ihren dritten Treffer zum 3:7 verbuchen. 
Fazit: Die Torausbeute unseres Teams hat sich im dritten Vorberei-
tungsspiel erheblich verbessert und der hohe Sieg geht in Ordnung. 
Zum Einsatz kamen: Nadine Böhmer, Lynn Benz (3 Tore), Alina Frei-
singer, Melissa Lehr, Anna Mayer, Katharina Pfister (1 Tor), Elina Rei-
ser, Vanessa Ott (1 Tor), Sarah Schmid (1 Tor), Lena Reuchlin, Miriam 
Reiser (1 Tor), Sophia Maier,Teresa Melkonjan, Davina-Elisa Stehle, 
Jasmin Rieger, Christine Kämmerer, Julia Mayer, Sarah Ackermann   
Vorschau: 
Vorbereitungsspiel SGM Sauldorf/Meßkirch gegen SGM LA/
SVB am Sonntag, 1.8.2021 um 11 Uhr in Sauldorf 

SV Langenenslingen 1949 e.V.
Abteilung Tennis

Reinhold Walisch wird verabschiedet und zum Ehrenmitglied 
ernannt 
Bei ihrer Mitgliederversammlung schauten die Tennisfreunde in 
Langenenslingen auf ein außergewöhnliches und bewegtes Ver-
einsjahr 2020 zurück. Die Coronapandemie beeinträchtigte massiv 
das Training und die Mannschaftswettbewerbe. Dennoch herrsch-
te reges Leben auf den Spielfeldern, weil es nach den vielen Ein-
schränkungen im Frühjahr alle ins Freie zog. „Unsere schöne und 
gut gepflegte Sportanlage mit ihren vier Plätzen bot dafür den 
idealen Rahmen“, freute sich Abteilungsleiter Fabian Bacher. 
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Von den ursprünglich gemeldeten zehn Mannschaften entschie-
den sich lediglich zwei Teams, an einer eingeschränkten Punkterun-
de teilzunehmen. Dabei holten die Damen 1 dank einer geschlos-
senen Teamleistung souverän den zweiten Platz in der Staffelliga. 
Auch die gemischten Junioren schlugen sich in einer Dreiergruppe 
mit Hin- und Rückspielen tapfer und holte neben einem Sieg ei-
nige wertvolle Punkte gegen sehr starke Gegner. Bei der erstmals 
stattfindenden WTB-Pokalrunde sammelten bei den Juniorinnen 
Stella Kugler und Lara Rieger und bei den Junioren Eric Mahlen-
brei, Linus Ruess und Felix Gläser wertvolle Wettkampferfahrung. 
Nach einigen Jahren Pause trugen die Herren wieder Vereinsmeis-
terschaften aus. Erstmals setzte sich dabei Timo Reck vor Helmut 
Kugler, Stephan Reck, Oliver Born und Joachim Braig durch. Dane-
ben fanden Anfängerkurse für Erwachsene und das freie Training 
im Breitensport großen Zuspruch. Neben allen sportlichen Akti-
vitäten machte sich eine Arbeitsgruppe um Harald und Stephan 
Reck mit Eifer daran, die Tennisanlage gestalterisch aufzuwerten 
und eine neue Schaukel aufzustellen. 
Abwechslungsreiches Angebot im Kinder- und Jugendbereich 
Nachdem die beliebte „Colour Challenge“ mit Übernachtung im 
Tennisheim abgesagt werden musste, war der Junior Cup der sport-
liche Höhepunkt im Jugendbereich. Bei strahlendem Herbstwet-
ter wurden an drei Tagen Wettspiele in fünf Alterskategorien aus-
getragen: Von den Jüngsten mit 5 Jahren bis zu den 20 jährigen 
konnten alle ihre Geschicklichkeit, Schnelligkeit und Koordination 
in zahlreichen Übungen unter Beweis stellen. 
Sieben lizensierte Übungsleiter aus der Abteilung sorgten zusam-
men mit Honorartrainern für ein qualitativ hochwertiges Sportan-
gebot. Besondere Freude macht der Nachwuchs: „Wenn man sieht, 
mit welcher Begeisterung die vielen Kinder beim Training dabei 
sind, geht einem das Herz auf. Da haben unsere Betreuerinnen und 
Trainer um Jugendleiterin Sandra Mahlenbrei allen Widrigkeiten 
zum Trotz wieder tolle Arbeit geleistet“, lobte Fabian Bacher. Auch 
finanziell konnte sich das Jahr durchaus sehen lassen, wie Kassen-
referentin Elena Weiss berichtete. 
Die Vorstandschaft erhielt dann nahezu unverändert für weitere zwei 
Jahre das Vertrauen. Lediglich Reinhold Walisch trat als stellvertre-
tender Abteilungsleiter nicht mehr an. In Anerkennung seiner lang-
jährigen herausragenden Verdienste wurde er zum Ehrenmitglied 
ernannt. Neu im Gremium sind Stephan Reck und Pauline Stöhr. 
Ergebnis der Wahlen: Abteilungsleiter bleibt Fabian Bacher, seine 
Stellvertreterin ist Sandra Mahlenbrei. Für die Kasse zeigt sich Ele-
na Weiß verantwortlich. Schriftführer und Betreuer der Homepage 
bleibt Oliver Born. Tanja Buzengeiger und Isabella Wurst fungie-
ren als Sport- bzw. Jugendleiterin. Die neu geschaffene Position 
des Technikwarts besetzt Stephan Reck, Jugendvertreterin wurde 
Pauline Stöhr. Die Pressearbeit wird von Melina Stehle unterstützt, 
Alexander Müller und Willi Mayer wurden als Beisitzer bestätigt. 
Die Kasse prüfen Hildegard Walisch und erstmals Manuel König. 
Weitere Infos: www.tennis-langenenslingen.de 
 

Die neue Vorstandschaft mit (hinten von links) Tanja Buzengeiger,  
Willi Mayer, Stephan Reck, Abteilungsleiter Fabian Bacher und  Stell-
vertreterin Sandra Mahlenbrei sowie (vorne von links) Elena  Weiß, 
Isabella Wurst, Pauline Stöhr und Oliver Born. Auf dem Bild  fehlen 
Melina Stehle, Alexander Müller sowie die Kassenprüfer  Hildegard 
Walisch und Manuel König. 

Belastungsprobe für die neue Schaukel - Bestens aufgelegte  Herrentruppe

Ehrenmitgliedschaft für Reinhold Walisch als verdiente Aus-
zeichnung 
Abschluss und Höhepunkt der Mitgliederversammlung des SV 
Langenenslingen am 23. Juli 2021 war die vereinsinterne Auszeich-
nung von Reinhold Walisch: 
Er prägte die Entwicklung der Abteilung über zwei Jahrzehnte in 
verantwortlicher Position entscheidend mit: Von 2002 bis heute als 
Kinder-, Jugend- und Erwachsenentrainer, daneben seit 2007 als 
stellvertretender Abteilungsleiter. Darüber hinaus sorgte er über 
7 Jahre im SVL-Gesamtvorstand dafür, dass der Verein mit seinen 
Abteilungen eine gedeihliche Entwicklung nahm. 
Nachdem er 1988 der Abteilung Tennis beitrat, war er stets bei de-
ren sportlicher und baulicher Entwicklung aktiv. In diese Zeitspan-
ne fiel die Fertigstellung des Parkplatzes 2003, der Bau des vierten 
Spielfeldes sechs Jahre später und schließlich die Außensanierung 
des Tennisheims zum 40-jährigen Abteilungsjubiläum 2018 ver-
bunden mit der Sanierung des dritten Spielfelds. 
Seine Aufgaben packte Reinhold Walisch immer mit Umsicht, Kre-
ativität und Weitsicht an. Der ihm eigene Humor, sein ausgleichen-
des Wesen und seine Führungsstärke halfen ihm dabei, manche 
Herausforderung gekonnt zu bewältigen. 
Als technisch starker und mit allen Raffinessen ausgestatteter ak-
tiver Spieler war er die langjährige Nr. 1 der Seniorenmannschaft. 
Er erarbeitete sich einen guten Ruf als jederzeit fairer Sportsmann, 
dem auch sehr daran gelegen war, das kameradschaftliche Mitein-
ander in seinem Team zu pflegen und mitzugestalten. Gerne gab 
und gibt er sein Können und seine Erfahrung als Trainer weiter. 
Reinhold Walisch ist sich bis heute nicht zu schade, überall mit 
anzupacken, wo es notwendig ist. Nach wie vor beweist er hand-
werkliches Geschick und zeigt sich immer wieder als findiger Kopf 
mit manch guten Ideen für die verschiedensten Probleme. 
In Anerkennung seiner herausragenden Verdienste dankte im Fabi-
an Bacher als Vorstand des Gesamtvereins und als Abteilungsleiter 
herzlich und verlieh ihm auf einstimmigen Beschluss die Ehrenmit-
gliedschaft im SV Langenenslingen. 
    

Mit dem neuen Ehrenmitglied Reinhold Walisch (Mitte) freuen sich  
seine Nachfolgerin im Amt als stellvertretende  Tennis-Abteilungs-
leiterin Sandra Mahlenbrei sowie Abteilungsleiter  und SVL-Vorstand 
Fabian Bacher.
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Ergebnisse der bereits gespielten Partien: 
21.07.2021 
KIDs-Cup - TC Sigmaringen 1 3:3 7:6 
  
23.07.2021 
Junioren - TC Mengen 3 6:0 
  
25.07.2021 
Herren 1 - TC Kisslegg 1 4:5 
Herren 2 - TC Riedlingen 1 3:3 7:6 
Damen 1 - TA VfB Ulm 1 6:0 
  
Vorschau: 
Heimspiel: 
Samstag, 31.07.2021 
09:00 Uhr Gem. Junioren U18 - TC Leutkirch 1 
  
Weitere Infos und Spielevorschau gibt es auf der Homepage des 
Tennisvereins zu finden: http://www.tennis-langenenslingen.de/ 

SV Langenenslingen 1949 e.V.
Abteilung Turnen

Abteilungsversammlung vom 19. Juli 2021 um 19.30 Uhr im 
Sportheim in Langenenslingen 
Abteilungsleiterin Daniela Blumer konnte 32 Mitglieder zur Ver-
sammlung begrüßen, sowie Fabian Bacher und Christof Fisel, als 
Vertreter des Gesamtvereins. 
Die Anwesenden erhoben sich zur Totenehrung. In einer Gedenk-
minute wurde an die verstorbenen Mitglieder, insbesondere des 
verstorbenen Karl Kern und Otto Götz, gedacht. 
Daniela Blumer konnte in ihrem Bericht berichten, dass in der 
Abteilung Turnen im Jahr 2020, ca. 360 Mitglieder, davon ca. 138 
Kinder gemeldet waren. Die Mitglieder sind in 10 verschiedenen 
Turnergruppen und werden von 8 Übungsleitern betreut. Sie be-
dankte sich bei den Übungsleiterinnen für ihr Engagement, Vor-
bereitungszeit und schlussendliche die Durchführung der Turn-
stunden. Dies war aufgrund der Pandemie schwer möglich, für 
die Kinder gab es durch die Hallenbelegung keine Möglichkeit 
den Turnbetrieb aufzunehmen. Ein herzliches Dankeschön erging 
auch an alle Ausschussmitgliedern für ihre ehrenamtliche Arbeit. 
Manuela Jahns hatte im vergangenen Jahr einen Zumba-Kurs und 
Daniela Blumer einen Dance-Kurs durchgeführt. 
Sabine Gulde wurde nach 12 Jahren als Beisitzerin, mit einem Prä-
sent und einem großen Dankeschön für ihr Engagement, aus dem 
Ausschuss verabschiedet. 
Für alle die Anwesend sind, gibt es einen 3 € Verzehrgutschein. 
Ein herzlicher Dank geht an die Gemeinde für die kostenlose Über-
lassung der Turnhalle. 
Schriftführerin Julia Gulde gab einen Rückblick über das vergan-
gene Jahr. Die Übungsleiterinnen bereiten den Turnerinnen und 
Turnern, egal ob groß oder klein, jede Woche viel Spaß und Freude 
mit ihren abwechslungsreichen und ansprechenden Turnstunden. 
Aufgrund der Pandemie musste der Turnbetrieb mehrmals ein-
gestellt werden und war auch dazwischen nur unter bestimmten 
Voraussetzungen, z. T. online oder draußen und mit Hygienekon-
zept, möglich. 
Neben den Turnstunden gibt es auch gesellige Veranstaltungen, 
eine gemeinsame Radtour wurde im Juli gestartet und anschlie-
ßend gegrillt. Das Zwiebelkuchenessen fand wie jedes Jahr am 
Gallusmarkt-Montag im Sportheim statt. 
Kassiererin Eva Holstein hat über die Ausgaben und Einnahmen der 
Abteilung Turnen berichtet. Die Kasse wurde von den Kassenprü-
ferinnen Regina Buzengeiger und Marlies Buzengeiger kontrolliert 
und es gab keinerlei Beanstandungen. 
Die Entlastung der Abteilungsleitung wurde von Fabian Bacher 
durchgeführt. Diese wurde von der Versammlung einstimmig er-
teilt. 
Bei den Wahlen ergab es folgendes einstimmiges Ergebnis: 
Abteilungsleitung - Daniela Blumer 

Stellv. Abteilungsleitung - Sandra Holstein 
Kassiererin - Eva Holstein 
Schriftführerin - Julia Gulde 
Ausschussmitglied - Susanne Boos, Ingrid Gulde, Manuela Jahns, 
Ilona Miller 
Ausschussmitglied für den Gesamtverein - Daniela Blumer, Julia 
Gulde, Eva Holstein, Sandra Holstein, Manuela Jahns, Christine 
Lehmann, Jutta Mayer, Irmgard Ott 
Kassenprüferinnen - Marlies Buzengeiger, Regina Buzengeiger 
Unter dem Punkt Sonstiges, Wünsche und Anträge gab Daniela 
Blumer bekannt, dass keine Anträge eingegangen sind und sie 
gab noch einen Ausblick für die kommenden Termine. 
Danach wurde die Versammlung mit dem Turnerlied beendet. 

Kirchliche Nachrichten Langenenslingen
Pfarrei St. Konrad 
Sonntag, 01. August 2021, 18. Sonntag im Jahreskreis, 
Hl. Alfons Maria von Liguori 
10.15 Uhr Wortgottesfeier 
Sonntag, 08. August 2021, 19. Sonntag im Jahreskreis, 
Hl.Dominikus 
10.15 Uhr Wortgottesfeier 
Sonntag, 15. August 2021, Hochfest Mariä Aufnahme in den 
Himmel  
10.15 Uhr Heilige Messe 
 Im Gottesdienst werden die Kräuterbüschel gesegnet. 
 Nach diesem Sonntag findet die Hl. Messe in der Mau-

ritiuskirche statt. 
Sonntag, 22. August 2021, 21.Sonntag im Jahreskreis, Mariä 
Königin  
10.15 Uhr Wortgottesfeier 
Samstag, 28. August 2021, Hl. Augustinus 
19.00 Uhr Wortgottesfeier 
 Wir beten für Rita und Josef Selg, Rosalina und Remi-

gio Santos, Karl Schiller und Angehörige, Albert Frick 
und Angehörige. Gebrüder Böhmer 

  
Am 15. August feiern wir für über ein halbes Jahr den letzten 
Gottesdienst in der St. Konradskirche. Nach dem Ausräumen und 
der Stellung des Gerüstes beginnen ab Oktober die Restaurierungs-
arbeiten an der Decke und den Wänden. Zuvor wird ab September 
die Heizung von Öl auf Gas umgestellt, so daß wir auch im Winter 
in der Kirche arbeiten können. Erneuert werden auch die gesamte 
Leitungsführung für Beleuchtung und die Elektroanlage sowie die 
Sicherung der Figuren. 
Manche werden sich fragen: Lohnt es sich soviel Geld auszugeben 
angesichts der Not in der Welt und den zurückgehenden Kirchen-
besuchszahlen. 
Aber wir dürfen nicht nur an heute und jetzt denken. Die Kirche-
muss sich auch im technischen Bereich rüsten für die Zukunft und 
die vorhandenen Geldmittel zukunftsgerecht einsetzen. Wenn 
diese Maßnahme abgeschlossen ist, geht eine über 20-jährige 
Renovierungszeit der St. Konradskirche zu Ende und wir haben 
hoffentlich eingige Jahrzehnte baulicherseits unsere Ruhe. 
Beim Ausräumen der Kirche am 27./28. August werden fleißige 
Hände gebraucht. Näheres wird noch bekannt gegeben. Nach dem 
15.08. sind alle Gottesdienste in der Mauritiuskirche. 

Feuerwehr  112 
Rettungsdienst  112 
Notarzt  112 

Polizei   110

Krankentransporte 19222

NOTRUFE
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ANDELFINGENANDELFINGEN
In Andelfingen bewegt sich was ... 
Seit geraumer Zeit gestaltet der Ortschaftsrat und freiwillige 
Helfer den Spielplatz im Baugebiet „Strangeläcker“. Es wurde eine 
gebrauchte Kleinkinderspielanlage teilweise erneuert, neu gestri-
chen und vergangenes Wochenende aufgebaut. 
Ebenfalls wurde ein Adlerhorst-Karussell einbetoniert. 
Herzlichen Dank für alle mithelfenden Hände. 
Anwohner verköstigten uns mit Kuchen und Getränken. Herzli-
chen Dank hierfür. 

Seit längerem wird ebenfalls der Jungendraum von Jugendlichen 
und Erwachsenen grundsaniert, der Aufgrund eines Wasserscha-
dens entstanden ist. Die Fliesen und die Decke wurden bereits 
entfernt, ebenfalls das verschimmelte Inventar entsorgt. Aktuell 
werden die gesamten Leitungen mit Holzfaserplatten verkleidet. 
Herzlichen Dank für die fleißigen Hände. 

 

FREIWILLIGE FEUERWEHR
L a n g e n e n s l i n g e n
Abteilung Andel�ngen

Probe 
Am Donnerstag, 05. August 2021 findet um 19:30 Uhr eine Probe 
der Freiw. Feuerwehr statt. Es wird gebeten, pünktlich und voll-
zählig zu erscheinen 
- der Abteilungskommandant 
  
    

Hallo liebe Jungmusiker, 
Für das neue Schuljahr 2021/22 bietet der Musikverein Andelfingen 
die Möglichkeit des Erlernens der Blockflöte an. Jede Woche proben 
wir zusammen in kleinen Gruppen neue Stücke ein, beschäftigen 
uns mit Rhythmus und Notenlehre und haben eine Menge Spaß. 
Wenn Du Interesse und Lust darauf hast, darfst Du Dich gerne bis 
spätestens 12. September bei Ronja Rieger unter der Nummer 
0152-36764242 oder bei Guido Rieger unter 07371-923635 anmel-
den und, wenn es welche gibt, Fragen stellen. Wir freuen uns auf 
eine musikalische Reise mit vielen neuen Gesichtern. 
Dein Musikverein Andelfingen 

Einladung Generalversammlung 
Wie bereits veröffentlicht findet am kommenden Sonntag, 
01.08.2021 um 17.00 Uhr die Generalversammlung des Musikver-
eins Andelfingen 1921 e.V sowie anschließend die des Förderver-
eins des Musikverein Andelfingen e.V. in der Halle Andelfingen 
statt. Es ergeht herzliche Einladung. 
Die Versammlung erfolgt unter Einhaltung der gültigen Coronaver-
ordnung. Sollte ein Corona-Negativtest zur Teilnahme notwendig 
sein, würde eine Testmöglichkeit vor Ort zur Verfügung gestellt. 
  
    

Mitglied im Verband 
Alb-Bodensee-oberschwäbischer 

Narrenvereine e.V.

05.08.2021 
Jahreshauptversammlung und Hästrägerversammlung  
Hiermit laden wir alle Mitglieder, Freunde und Gönner der Biber-
zunft Andelfingen e.V. zu der diesjährigen Jahreshauptversamm-
lung und Hästrägerversammlung für das Jahr 2021 ein. 
Beginn: 19:30 Uhr 
Ort: Gasthof zum Roten Haus in Andelfingen 
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Tagesordnungspunkte: 
 1. Begrüßung 
 2. Bericht des Vorsitzenden 
 3. Bericht des Schriftführers 
 4. Bericht des Kassiers 
 5. Bericht der Kassenprüfung 
 6. Bericht des Masken- und Häswarts 
 7. Rückblick auf das Jahr 2020 
 8. Entlastung der Vorstandschaft 
 9. Neuwahlen 
10. Ausblick auf die Fasnet 2022 
11. Wünsche und Anträge 
  
Hinweise: 
-  Anträge können bis spätestens 02.08.2021 bei Vorstand Thomas 

Busmanis schriftlich eingereicht werden. 
-  Bitte haltet die aktuell gültigen Corona-Maßnahmen/Regeln ein. 
-  Eine kurze Rückmeldung, wer an der Versammlung teilnimmt, wäre 

super (Thomas Busmanis: 0152 22012105 oder 07371/13511). 
Wir freuen uns auf ein zahlreiches Erscheinen. 
Eure Vorstandschaft der Biberzunft Andelfingen e.V. 

Kirchliche Nachrichten Andelfingen
Pfarrei St. Cyriakus 
Samstag, 31. Juli 2021, Hl. Ignatius von Loyola 
14.00 Uhr Taufe von Fenna Niemeyer/Diakon Kauss 
19.00 Uhr Vorabendmesse 
Sonntag, 08. August 2021, 19. Sonntag im Jahreskreis, 
Hl. Dominikus 
10.15 Uhr Heilige Messe mit Feier des Patroziniums 
Am 08.08. feiern wir das Fest des Hl. Cyriakus - des Namenspat-
rons unserer Kirche. Der Gottesdienst wird musikalisch umrahmt 
von dem jungen Ensemble „Vocalissimo“. Die ehemaligen Sänge-
rinnen aus 
der Mädchenkantorei Bad Saulgau treten mit ihrem gemischten 
Repertoire gerne bei kirchlichen Anlässen und Konzerten auf. 
Sonntag, 15. August 2021, Hochfest Mariä Aufnahme in den 
Himmel 
09.00 Uhr Heilige Messe 
Samstag, 21. August 2021, Hl. Pius X 
14.00 Uhr Kath. Trauung von Tobias Ziegelbauer und Melina 

Stehle/Pfr. Sanke 
Sonntag, 22. August 2021, 21. Sonntag im Jahreskreis, Mariä 
Königin 
09.00 Uhr Wortgottesfeier 
14.00 Uhr Taufe von Ida Merkle/Diakon i.R. Wild 
Samstag, 28. August 2021, Hl. Augustinus 
19.00 Uhr Wortgottesfeier 

BILLAFINGENBILLAFINGEN

FREIWILLIGE FEUERWEHR
L a n g e n e n s l i n g e n

  A b t e i l u n g  B i l l a � n g e n

Probe 
Am Freitag, 06. August 2021 findet um 20:00 Uhr eine Probe der 
Freiw. Feuerwehr statt. Es wird gebeten, pünktlich und vollzählig 
zu erscheinen. 
Gulde, Abteilungskommandant 

Kirchliche Nachrichten Billafingen
Pfarrei St. Nikolaus 
Samstag, 14. August 2021, Hl. Maximilian Maria Kolbe 
19.00 Uhr Wortgottesfeier 

DÜRRENWALDSTETTENDÜRRENWALDSTETTEN
Ortsverwaltung Dürrenwaldstetten 
Am 25.08.2021 findet keine Sprechstunde statt.  
Bianca Boßler  
Ortsvorsteherin  

Kirchliche Nachrichten Dürrenwaldstetten
Pfarrei St. Jakobus 
Samstag, 31. Juli 2021, Hl. Ignatius von Loyola 
15.00 Uhr Kath. Trauung von Claudio Franceschini und Nicole 

Steiner/Pfr. Buob in Ensmad 
15.00 Uhr Kath. Trauung von Philipp Hofmann und Verena Baier/

Pfr. Dr. Rollny in Dürrenwaldstetten 
Sonntag, 01.August 2021, 18. Sonntag im Jahreskreis  
10.15 Uhr Wortgottesfeier 
Sonntag, 08. August 2021, 19. Sonntag im Jahreskreis, 
Hl. Dominikus 
09.00 Uhr Wortgottesfeier 
Samstag, 14.August 2021, Hl. Maximilian Maria Kolbe 
19.00 Uhr Wortgottesfeier 
Sonntag, 22.August 2021, 21. Sonntag im Jahreskreis, Mariä 
Königin 
10.15 Uhr Heilige Messe 

EGELFINGENEGELFINGEN
Belagssanierung K 7551, Kreisgrenze Sigmaringen 
- Egelfingen - Billafingen  
Nähere Info siehe „Landratsamt informiert“. 

Kirchliche Nachrichten Egelfingen
Pfarrei St. Katharina 
Freitag, 30. Juli 2021 
17.00 Uhr Rosenkranz 
Sonntag, 01. August 2021, 18. Sonntag im Jahreskreis 
09.00 Uhr Wortgottesfeier 
Sonntag, 08. August 2021, 19. Sonntag im Jahreskreis, 
Hl. Dominikus 
10.15 Uhr Wortgottesfeier 
Samstag, 14. August 2021, Hl. Maximilian Maria Kolbe 
19.00 Uhr Vorabendmesse 
 Wir gedenken den Eltern der Stifter, der Stifter Karl 

und Helga Neuburger und allen deren Nachfahren. 
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Sonntag, 22. August 2021, 21. Sonntag im Jahreskreis, Mariä 
Königin  
09.00 Uhr Heilige Messe 
Sonntag, 29. August 2021, 22.Sonntag im Jahreskreis 
09.00 Uhr Wortgottesfeier 

EMERFELDEMERFELD
Kirchliche Nachrichten Emerfeld
Pfarrei St. Pankratius 
Freitag, 30. Juli 2021 
17.30 Uhr Rosenkranz 
Samstag, 31. Juli 2021, Hl. Ignatius von Loyola 
19.00 Uhr Wortgottesfeier 
 Wir beten zum Jahrtag für Maria und Hans Hofmann 
Samstag, 07. August 2021 
19.00 Uhr Vorabendmesse 
 Wir beten für die Verstorbenen der Familie Kern 
Sonntag, 15. August 2021, Hochfest Mariä Aufnahme in den 
Himmel 
09.00 Uhr Wortgottesfeier 
Samstag, 21. August 2021, Hl. Pius X. 
19.00 Uhr Vorabendmesse 
 Wir beten für Karl Otto Götz 
Sonntag, 29. August 2021, 22. Sonntag im Jahreskreis 
10.15 Uhr Wortgottesfeier 
  
Ein herzliches Vergelt‘s Gott sagen wir für folgende Spenden: 
Kollekte Peterspfennig 22,80 Euro 
Kerzengeld Lichtständer 324,85 Euro 

  
    

FRIEDINGENFRIEDINGEN

Kirchliche Nachrichten Friedingen
Pfarrei St. Blasius 
Sonntag, 01. August 2021, 18. Sonntag im Jahreskreis 
09.00 Uhr Wortgottesfeier 
Sonntag, 15. August 2021, Hochfest Mariä Aufnahme in den 
Himmel 
10.15 Uhr Wortgottesfeier 
Samstag, 21. August 2021, Hl. Pius X. 
19.00 Uhr Wortgottesfeier 
Sonntag, 29. August 2021, 22. Sonntag im Jahreskreis 
09.00 Uhr Heilige Messe 

WILFLINGENWILFLINGEN

Kindergarten St. Josef  Wil�ingen

Erfreuliche Eigenleistungen der Eltern 
im Kindergarten Wilflingen 
Es liegt in der Natur der Sache, dass in einem Kindergarten mit der 
Zeit einiges kaputt geht oder unschön wird. So ist im Kindergarten 
Wilflingen das bei den Kindern beliebte Spielhäuschen sehr in die 
Jahre gekommen. Der Fußboden war an mehreren Stellen durch-
gebrochen, so dass es nicht mehr betreten werden konnte. Auch 
das Dach war nach 34 Jahren in einem desolaten Zustand. So war 
es sehr erfreulich, dass sich einige Väter bereit erklärt haben, den 
Fußboden sowie das Dach grundlegend zu erneuern. Nachdem 
sich auch ein Helfer beteiligte, der einen Schreinereibetrieb hat, 
konnten die Arbeiten sehr fachmännisch und zügig erledigt wer-
den. Dass dabei auch noch Spenden in Aussicht gestellt wurden 
ist zusätzlich erfreulich.  Als weitere Eigenleistung haben 2 Mütter 
das Gestell der Nestschaukel abgeschliffen und wieder neu gestri-
chen. Dieses erstrahlt jetzt wieder in leuchtendem Rot.  
Weitere Helfer haben sich bereits zum Heckenschnitt angekündigt. 
Somit wurden in diesem Jahr durch die Eltern der Kindergarten-
kinder schon erhebliche Eigenleistungen erbracht, sodass der ge-
samte Außenbereich und die Spielgeräte wieder in Ordnung sind 
und auch schön aussehen.  Der Kirchengemeinderat bedankt sich 
sehr für diese Aktionen und die Kinder freuen sich! 
KGR Wilflingen, Josef Reck, Gewählter Vorsitzender 
 

Kirchliche Nachrichten Wilflingen
Pfarrei St. Johannes Nepomuk 
Sonntag, 01. August 2021, 18. Sonntag im Jahreskreis,  
10.15 Uhr Heilige Messe 
Samstag, 07. August 2021 
19.00 Uhr Wortgottesfeier 
Sonntag, 15. August 2021, Hochfest Mariä Aufnahme in den 
Himmel 
09.00 Uhr Wortgottesfeier 
Sonntag, 22. August 2021, 21. Sonntag im Jahreskreis, Mariä 
Königin 
10.15 Uhr Wortgottesfeier 
14.00 Uhr Taufe von Paul Freiberg/Pfr. Sanke 
Samstag, 28. August 2021, Hl. Augustinus 
14.30 Uhr Trauung von Benjamin Fischer und Katja Mieskes/Pfr. 

Pfrenger 
Sonntag, 29. August 2021, 22.Sonntag im Jahreskreis 
10.15 Uhr Heilige Messe 
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Ärztlicher Sonntagsdienst 
Dauer des Notfalldienstes:
Nachts, an Wochenenden und gesetzlichen Feiertagen rund um die Uhr. Die 
Koordination erfolgt über die Rettungsleitstelle Biberach

Telefon-Nummer: 116117

Kinderarzt Notdienst 116 117

Augenärztlicher Notdienst 116 117

Zahnärztlicher Notdienst
Der Zahnarztnotdienst ist unter den zentralen Telefon-Nummern 
- für den Landkreis Biberach 01805/911-610
- für die Bezirke Bad Saulgau, Riedlingen und Umgebung 01805/911-
  650 zu erreichen.

Apotheken-Notdienst
Der Notdienst wird im tägl. Wechsel mit 24 Stunden Notfallbereitschaft von 
8.30 bis 8.30 Uhr durchgeführt.  
Der Notdienstplan ist auch im Internet unter www.lak-bw.notdienst-portal.de und 
telefonisch unter Tel. 0800-0022833 (kostenlos aus dem dt. Festnetz) abrufbar.

Freitag, 30. Juli 2021 
Marien Apotheke, Ertingen, Tel: 07371 6225 
Samstag, 31. Juli 2021 
Marien Apotheke, Mengen, Tel: 07572 1020 
Sonntag, 01. August 2021  
Apotheke Leopold, Sigmaringen, Tel: 07571 13665 
Freitag, 06. August 2021 
Apotheke am Marktplatz, Riedlingen, Tel: 07371 93510 
Samstag, 07. August 2021 
Neue Apotheke am Schloß, Sigmaringen, Tel: 07571 684494 
Sonntag, 08. August 2021 
Stadt Apotheke, Hayingen, Tel: 07386 97110 
Freitag, 13. August 2021 
Alte Apotheke, Bad Schussenried, Tel: 07583 847 
Samstag, 14. August 2021 
Bilharz Apotheke, Sigmaringen, Tel: 07571 7296060 
Antonius Apotheke, Bad Sauglau, Tel: 07581 7301 
Sonntag, 15. August 2021 
Marien Apotheke, Ertingen, Tel: 07371 6225 
Apotheke im Hanfertal, Sigmaringen, Tel: 07571 5513 
Freitag, 20. August 2021 
Rathaus Apotheke, Bad Schussenried, Tel: 07583 505 
Samstag, 21. August 2021 
Marien Apotheke, Mengen, Tel: 07572 1020 
Sonntag, 22. August 2021 
Donau Apotheke, Riedlingen, Tel: 07371 93260 

Haus für Senioren Langenenslingen
Tel. (07376) 962130, Fax (07376) 9621399
- Betreutes Wohnen 
- Kurzzeit- und Dauerpflege
- Offener Mittagstisch im Haus auf Anmeldung

Hospizgruppe Riedlingen
Tel. (07373) 686, Vertretung: Tel. (07371) 2626

Hospizgruppe Gammertingen-Veringenstadt
Tel. 01590-1854025

Organisierte Nachbarschaftshilfe
der Kath. Kirchengemeinde St. Konrad, Langenenslingen
Tel. (07376) 823

Familienpflege und Haushaltshilfe „cura-familia“
Der Dienst ist erreichbar über die Einsatzleitung unter der kostenfreien 
Telefonnummer 08009791119 bzw. E-Mail cura-familia@landvolk.de und 
Homepage: www.cura-familia.de

Ambulanter Pflegedienst St. Paul mobil 
Schönhaldenstraße 121, 88348 Bad Saulgau, Telefon: 075814 20294-0 
Persönliches Beratungsgespräch nach Terminvereinbarung und telefoni-
sche Beratung. 
E-Mail: info@st-paul-mobil.de, Web: http://www.vinzenz-von-paul.de

Sozialstation Riedlingen
St.-Gerhard-Straße 16, 88499 Riedlingen
Telefon (07371) 932020/21, Fax (07371) 932026

BEREITSCHAFTSDIENSTE Sozialstation St. Martin, Veringen-Gammertingen e.V.
Kranken-, Alten- und Kinderkrankenpflege, Verhinderungspflege,
Hauspflegehilfe, Familienpflege (Dorfhelferin),
Hausnotruf und „Essen auf Rädern“
Rufbereitschaft rund um die Uhr Tel. Nr. 07574-9320833-0

Tagespflege St. MartinVeringen-Gammertingen 
Hohenzollernstraße 11, 72501 Gammertingen 
Öffnungszeiten Mo-Fr 8.00 – 16.30 Uhr,
Tel. 07574-934 134, Fax. 07574-921 356

Notrufe-Bereitschaft
Telefonseelsorge Oberschwaben/Allgäu
Telefon (0800) 1110111 oder 1110222

Störungsnummern (gebührenfrei)
Strom: 0800 3629 477
Gas:  0800 0824 505

Alle Angaben ohne Gewähr!

TERMINKALENDER

Öffnungszeiten des Grüngutplatzes 
in Langenenslingen beim Tennisheim 

Öffnungszeiten  
Mittwochs von 17:00 bis 20:00 Uhr
Samstags von 13:00 bis 16:00 Uhr

Änderung ab dem 01. September 2021 
Mittwochs von 17:00 bis 18:30 Uhr  
Samstags von 13:00 bis 16:00 Uhr

Anlieferungsmöglichkeit: holzige und saftende Pflanzenreste, 
Glas sowie Altholz 
  
Samstag, 31. Juli 2021 
Holzgerechtigkeit Dürrenwaldstetten 
Mitgliederversammlung 20:00 Uhr 
  
Gesangverein „Frohsinn“ Wilflingen 
Jahreshauptversammlung 20:00 Uhr 
  
Sonntag, 01. August 2021 
Förderverein des Musikvereins Langenenslingen e.V. 
Sommerfest 
  
Musikverein Andelfingen e.V. 
Jahreshauptversammlung 17:00 Uhr 
  
Förderverein des MV Andelfingen e.V. 
Jahreshauptversammlung 17:30 Uhr 
  
Montag, 02. August 2021 
Verein für Freunde und Förderer -Haus für Senioren Lange-
nenslingen e.V. 
10. Mitgliederversammlung 19:00 Uhr 
  
Dienstag, 03. August 2021 
Altenwerk Langenenslingen 
Treffen 14:00 Uhr 
  
Donnerstag, 05. Augugst 2021 
Biberzunft Andelfingen e.V. 
Jahreshaupt- & Hästrägerversammlung 19:30 Uhr 
  
Freitag, 06. August 2021 
PAPIERABFUHR 
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IMPRESSUM

Montag, 09. August 2021 
ABFUHR GELBER SACK 
  
Mittwoch, 11. August 2021 
MÜLLABFUHR 
  
Mittwoch, 25. August 2021 
MÜLLABFUHR 
  
Samstag, 28. August 2021 
Krämermarkt mit Flohmarkt in Langenenslingen 
  
Freitag, 03. September 2021 
PAPIERABFUHR 
  
Montag, 06. September 2021 
ABFUHR GELBER SACK 
  
Mittwoch, 08. September 2021 
MÜLLABFUHR 
  
Samstag,11. September 2021 
Krabbelgruppe Langenenslingen 
Selbstverkäuferbasar ab 14:00 Uhr 
  
Freitag, 17. September 2021 
PROBLEMSTOFFSAMMLUNG 
  
Montag, 20. September 2021 
ÖFFENTLICHE SITZUNG DES GEMEINDERATS 

© Trummer/DEIKE 753U44W6
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Gemeinschaftspraxis
Dr. med. Herwig Fichtl

Michael Kuch
Egelseestr. 2, 88515 Langenenslingen

Die Praxis ist vom 
06.08.21 bis 27.08.21 geschlossen!

Herrn Seik Dürmentingen (bis 20.08.21)
und die Riedlinger Kollegen

Zahnärztliche Gemeinschaftspraxis
Heinz & Uli Steimer 

Hauptstr. 71, 88515 Langenenslingen, Tel. 07376 9120

Unsere Praxis ist vom 09.08. bis zum 27.08.2021   
wegen Urlaub geschlossen.

Ab Montag, 30.08.2021 sind wir wieder für Sie da.

Die Vertretung in dringenden Fällen übernimmt: 
vom 09.08. – 13.08.: Praxis Dr. Blersch, Riedlingen Tel. 07371-2850
vom 16.08. – 20.08.: Praxis Dr. Saiger, Dürmentingen Tel. 07371-44444
vom 23.08. – 27.08.: Praxis Latanowicz, Riedlingen Tel. 07371-93560

ÄRZTE

© Poblotzki/DEIKE 709R23R1
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Die ZOLLERN-Gruppe gehört mit ihrer  
über 300-jährigen Firmengeschichte  
zu den Pionieren der Metallbranche.  
2.400 Mitarbeiter entwickeln,  
produzieren, verkaufen und  
betreuen eine breite Palette  
innovativer Metallprodukte.  
In der Antriebstechnik,  
mit Feinguss-, Sandguss-  
und Schmiedeprodukten, 
Stahlprofilen und  
Maschinenbau-
elementen ist  
der Konzern  
international 
erfolgreich.

Karriere- 
Perspektiven  

gesucht? 
Dann komm zu ZOLLERN.

Willst Du mit uns in Deine berufliche Zukunft starten?  
Dann sende Deine Bewerbung an:

ZOLLERN GmbH & Co. KG
Personalwesen – Ausbildung
Hitzkofer Straße 1  
72517 Sigmaringendorf-Laucherthal 

T +49 7571 70-226 
ausbildung@zollern.com

www.zollern.com

Ausbildungsberufe 2022
• Elektroniker* für Betriebstechnik
• Gießereimechaniker*
• Industriemechaniker* 
• Maschinen- und Anlagenführer*
• Mechatroniker*
• Verfahrenstechnologe* Metall
•  Werkstoffprüfer*
• Zerspanungsmechaniker*
   *m/w/d

Kombi-Studium 2022
•  Maschinenbau mit integrierter Ausbildung 

zum Industriemechaniker* »Ulmer Modell«  

DHBW-Studium 2022
• Elektrotechnik - Automation
• Maschinenbau - Verfahrenstechnik
• Mechatronik
• Wirtschaftsinformatik - Business Engineering
• Wirtschaftsingenieurwesen - Maschinenbau

Wir suchen für unsere Zahnarztpraxis in 
Langenenslingen eine zuverlässige

Reinigungskraft (m/w/d)
für 4 x 1,5h / Woche.

Interessenten werden gebeten 
sich unter 07376/9120 zu melden.

STELLENANGEBOTE

GESCHÄFTSANZEIGEN
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Großer Gefl ügelverkauf
Leger. Hühner, Enten, Gänse, Puten und Mast bitte 
vorbestellen!
Dienstag, 17.08.2021 und Dienstag, 14.09.2021
Andelfi ngen, Rath., 9.00 Uhr, Friedingen, Rath., 9.45 Uhr, 
Ittenhausen, Rath., 10.00 Uhr, Dürrenwaldstetten, Rath., 10.10 Uhr
Gefl ügelzucht J. Schulte, Tel. 05244 8914, www.gefl uegelzucht-schulte.de

 

Wir suchen! 

Für unsere Kunden 

 

• Einfamilienhäuser 

• Doppelhäuser 

• landwirtschaftliche Anwesen  

• gerne auch sanierungs-

bedürftige Objekte 

• Grundstücke, Waldflächen 

 

Gerne bewerten wir Ihre  

Immobilie unverbindlich und  

kostenneutral. 

Wir haben Ihren solventen  

Käufer – der Kaufpreis ist  

gesichert. 

 

Rufen Sie uns an – es lohnt sich! 

 

 

Wir haben aber auch! 

Tolle Eigentumswohnung 

 

• in Bad Schussenried  

• ruhige, interessante Wohnlage 

• 3-Zimmerwohnung 

• Wohnfläche ca. 72 m² 

• große, helle Räumlichkeiten – 

trotz Dachgeschoss 

• überdachte Loggia 

• Tiefgaragenstellplatz 

• gepflegtes Hausumfeld  

• aktuell vermietet 

• V 103,4 kWh, Erdgas, 1995, D 

• Provision: 3,57 % inkl. MwSt. 

• 198.200 € 

 

S Immobilien BC 

Ein Unternehmen der Kreissparkasse Biberach 

 

Alexander Müller 

Lange Straße 2 

88499 Riedlingen 

Tel. 07351 570-4410 

www.immo-bc.de 

Sie sind ein Verkaufstalent und übernehmen gerne  
Verantwortung? Dann suchen wir Sie!

Als Gesellschafter der Kooperation Werkers Welt
sind wir in einem bundesweiten leistungsstarken  
Franchise-System eingebunden.

Das bringen Sie mit:

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
• Fundierte Berufserfahrung im Verkauf
• Spaß am Umgang mit Menschen
• Begeisterung für Heimwerken, Renovieren  

und Selbermachen
• Engagement und Teamgeist

Unser Angebot:

• Ein gutes Gehalt und umfangreiche Sozialleistungen
• Die Sicherheit einer bundesweit tätigen Bau-  

und Heimwerker-Fachmarktgruppe 
• Mitarbeit in einem sympathischen, motivierten Team
• Geregelte Arbeitszeiten

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

VERKAUFSPROFI  (M/W/D)

UNBEFRISTETE GANZTAGSSTELLE

Franz Selg Baumarkt & Baustoffe GmbH
Opelstrasse 2 | 88499 Riedlingen
07371-93060 | cselg@selg-bauwelt.de

Sie haben Spaß am Umgang mit Kunden und erste  
Erfahrungen im Verkauf? Dann suchen wir Sie!

Als Gesellschafter der Kooperation Werkers Welt
sind wir in einem bundesweiten leistungsstarken  
Franchise-System eingebunden.

Das bringen Sie mit:

• Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewußtsein
• Engagement und ein freundliches Auftreten
• Spaß am Umgang mit Kunden
• Teamorientierung

Unser Angebot:

• Gutes Gehalt und umfangreiche Sozialleistungen
• Die Sicherheit einer bundesweit tätigen Bau-  

und Heimwerker-Fachmarktgruppe 
• Geregelte Arbeitszeiten
• Mitarbeit in einem sympathischen, 

motivierten Team

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

KASSIERER / IN  (M/W/D)

TEILZEIT | CA. 25 STUNDEN/WOCHE

Franz Selg Baumarkt & Baustoffe GmbH
Opelstrasse 2 | 88499 Riedlingen
07371-93060 | cselg@selg-bauwelt.de

IMMOBILIENMARKT

GESCHÄFTSANZEIGEN

Ihre Anzeige im Mitteilungsblatt
treffsicher – verbrauchernah – erfolgreich – preiswert!


